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A. Staatskanzlei

Geschäftsverteilung
der Niedersächsischen Landesregierung;

Errichtung eines Ministeriums
für Bundes- und Europaangelegenheiten

und Regionale Entwicklung
sowie weitere Umorganisationen

Beschl. d. LReg v. 22. 11. 2017
— 201-01431/03/02 —

— VORIS 20110 —

Die LReg hat mit Wirkung vom 22. 11. 2017 beschlossen:

1. Es wird ein Niedersächsisches Ministerium für Bundes-
und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB)
gebildet. Dem MB wird eine Rumpf-Z-Gruppe zugeordnet.

2. Aus der StK gehen auf das MB über:

— die bisherige Abteilung 3 (Europa, Internationale Zusammen-
arbeit) mit Ausnahme des Referats 304,

— die bisherige Abteilung 4 (Regionale Landesentwicklung,
EU-Förderung),

— die bisherige Abteilung 5 (Vertretung des Landes Nieder-
sachsen beim Bund).

3. Es wird ein Aufbaustab unter der Leitung der StK gebil-
det. Der Aufbaustab wird gebeten, die mit der Errichtung des
neuen Ministeriums MB einhergehenden Fragestellungen zeit-
nah bis zum 31. 3. 2018 abzuarbeiten.

4. Aus dem MS geht die Abteilung 5 (Städtebau und Wohnen)
auf das MU über.

5. Die mit den Organisationsentscheidungen zusammenhän-
genden organisatorischen, stellenwirtschaftlichen, personal- und
haushaltsrechtlichen Maßnahmen regeln das MB, das MU,
das MS, die StK und das MF bis zum 31. 3. 2018 untereinan-
der.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1568

Reorganisation der Landesverwaltung
im Bereich der Regierungsvertretungen

und des Landesamtes für Geoinformation
und Landentwicklung Niedersachsen;

Stärkung und Konzentration
der regionalen Landesentwicklung

Beschl. d. LReg v. 22. 11. 2017
— StK-201-01431/03/02 —

— VORIS 20100 —

Bezug: Beschl. v. 10. 12. 2013 (Nds. MBl. S. 929), geändert durch
Beschl. v. 17. 6. 2014 (Nds. MBl. S. 456)
— VORIS 20100 —

Der Bezugsbeschluss wird mit Wirkung vom 22. 11. 2017
wie folgt geändert:

1. In Nummer 4 a Satz 3 werden die Worte „die StK“ durch
die Worte „das MB“ ersetzt.

2. Nummer 5 erhält folgende Fassung:

„5. Für die jeweiligen ressortbezogenen Fachaufgaben
unterstehen die Ämter für regionale Landesentwicklung der
Dienst- und Fachaufsicht des MI, ML, MU, MW und des
MB. Davon abweichend unterstehen die Dezernate 1 der
Ämter der Dienst- und Fachaufsicht des ML, die Landesbe-
auftragten für regionale Landesentwicklung und die De-
zernatsleitungen 2 der Ämter der Dienstaufsicht des MB.“

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1568

B. Ministerium für Inneres und Sport

Höchstsummen der Zuwendungen
an die im Katastrophenschutz
mitwirkenden privaten Träger

gemäß § 31 Abs. 3 NKatSG

RdErl. d. MI v. 24. 11. 2017 — 36.3-14613 —

— VORIS 21100 —

1. Zur Förderung von Fahrzeugen und Fahrzeugbeladung,
der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Träger, legt
das MI im Einvernehmen mit dem Landesbeirat Katastrophen-
schutz folgende Zuwendungshöchstsummen fest:

2. Dieser RdErl. tritt am 1. 12. 2017 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2022 außer Kraft.

An die
Polizeidirektionen — Ämter für Brand- und Katastrophenschutz
Landkreise, kreisfreien Städte, Städte Cuxhaven und Hildesheim

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1568

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Beschaffung von Fahrzeugen der im Katastrophenschutz

 mitwirkenden Hilfsorganisationen, Gemeinden
und Gemeindeverbände

RdErl. d. MI v. 24. 11. 2017 — 36.3-14613 —

— VORIS 21100 —

Bezug: a) RdErl. v. 10. 3. 2017 (Nds. MBl. S. 302)
— VORIS 21100 —

b) RdErl. v. 24. 11. 2017 (Nds. MBl. S. 1568)
— VORIS 21100 —

1. Zuwendungszweck

1.1 Das Land gewährt aufgrund von § 31 Abs. 3 NKatSG in der
jeweils geltenden Fassung, nach Maßgabe dieser Richtlinie
und der VV/VV-Gk zu § 44 LHO den im Katastrophenschutz
mitwirkenden Hilfsorganisationen, Gemeinden und Gemeinde-
verbänden Zuwendungen für die Beschaffung von Fahrzeu-
gen, die zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen flächen-
deckenden Katastrophenschutzes erforderlich sind.

Fahrzeug Höchstzuwendung
in EUR

Gerätewagen Sanität 120 000,00

Gerätewagen Betreuung 140 000,00

Gerätewagen Technik 60 000,00

Gerätewagen Logistik klein 90 000,00

Gerätewagen Logistik groß 120 000,00

Gerätewagen Tauchen 100 000,00

Gerätewagen Wasserrettung 75 000,00

Gerätewagen Verpflegung 50 000,00

Feldkochherd 10 000,00

Mehrzweckrettungsboot mit Trailer 42 000,00

Führungskraftwagen 150 000,00

Einsatzleitwagen 1 75 000,00

Kommandowagen 20 000,00

Anhänger Stromaggregat 40 kVA 20 000,00

Kühlanhänger 5 000,00

Raft 1 000,00

Notfallkrankentransportwagen 80 000,00

Mannschaftstransportwagen 20 000,00
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1.2 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden für Hilfsorganisationen Fahrzeuge und
Fahrzeugausstattung im Katastrophenschutz gemäß § 15 NKatSG:

— im Sanitätsdienst,

— im Betreuungsdienst,

— im Wasserrettungsdienst.

Die Fahrzeuge sind auf Basis des Bezugserlasses zu a nach
§ 15 NKatSG zu beschaffen.

Ausnahmen sind nur in eng begrenzten Fällen und mit Zu-
stimmung des Landesbeirates Katastrophenschutz möglich.
Die Regelung ist restriktiv auszulegen.

2.2 Gefördert werden für Gemeinden und Gemeindeverbän-
de im Fachdienst Brandschutz des Katastrophenschutzes:

2.2.1 Löschgruppenfahrzeuge mit spezifischer Ausstattung
für den Katastrophenschutz (LF — KatS),

2.2.2 Schlauchwagen mit spezifischer Ausstattung für den
Katastrophenschutz (SW — KatS).

2.3 Die Nebenkosten der Durchführung der Beschaffungs-
maßnahme sind zuwendungsfähig. Sie sind als Beschaffungs-
kosten Teil der zu beantragenden Mittel. Der Höchstsatz der
Nebenkosten für die Durchführung der Beschaffung beträgt
10 000 EUR.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger nach Nummer 2.1 sind als Trä-
ger von Einheiten nach § 14 Abs. 2 NKatSG die Gliederungen
der im Katastrophenschutz in Niedersachsen mitwirkenden
Hilfsorganisationen:

— Deutsches Rotes Kreuz,

— Arbeiter-Samariter-Bund,

— Johanniter-Unfall-Hilfe,

— Malteser-Hilfsdienst und

— Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Für zentrale Einheiten des Landes können auch die jeweili-
gen Landesverbände dieser Hilfsorganisationen Zuwendungs-
empfänger sein.

3.2 Zuwendungsempfänger nach Nummer 2.2 sind Gemein-
den und Gemeindeverbände, deren Feuerwehren im Fach-
dienst Brandschutz im Katastrophenschutz mitwirken.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Eine Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn die
Finanzierung sichergestellt, der Beschaffungsauftrag noch nicht
erteilt und der Antragsteller in der Lage ist die Beschaffung
selbständig durchzuführen. 

4.2 Geförderte Fahrzeuge sind dem Katastrophenschutz auf
kommunaler Ebene und dem Land zuzuordnen und in die Ka-
tastrophenschutzeinheiten zu integrieren.

4.3 Für die Beschaffung von Fahrzeugen gilt Folgendes:

4.3.1 Bei der Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges darf
dessen maximale Laufleistung 30 000 km und das Al-
ter drei Jahre nicht übersteigen. In begründeten Einzel-
fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden
(z. B. bei Feldküchen).

Ein Fahrzeug für Hilfsorganisationen darf nicht von ei-
nem Orts-, Kreis- oder Landesverband der eigenen Or-
ganisation erworben werden.

4.3.2 Doppelfinanzierungen sind nicht statthaft. Tritt ein an-
derer Kostenträger für den Erwerb ein, so ist die Zu-
wendung zu verweigern.

4.4 Die Notwendigkeit der Beschaffungsmaßnahme muss
von der zuständigen Katastrophenschutzbehörde unter Angabe
der Einheit, für die das Fahrzeug bestimmt ist, bestätigt wor-
den sein. Die Einheit (Gruppe, Zug, Verband oder Landesein-
heit) muss im Katastrophenschutz gemeldet sein. Die Meldung
erfolgt gegenüber der zuständigen Katastrophenschutzbehör-
de. Es ist der Ausstattungsstatus der Einheit und die Einsatz-
bereitschaft zu übermitteln. Diese Daten sind dem Förderan-
trag beizufügen und der zuständigen Polizeidirektion — Amt
für Brand- und Katastrophenschutz — zu übermitteln. Die
Ämter für Brand- und Katastrophenschutz übermitteln die für
ihren Bereich gebündelten Daten an das MI.

4.5 Für die Landesverbände der Hilfsorganisationen im Ka-
tastrophenschutz gilt, in Abweichung von Nummer 4.4, eine
Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach Landes-
recht, die gegenüber dem MI anzuzeigen ist. Es ist der Aus-
stattungsstatus der zentralen Landeseinheit und die Einsatz-
bereitschaft zu übermitteln. 

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Anteilfinanzierung zur Projektförderung ge-
währt.

5.2 Die Zuwendung nach den Nummern 2.1 und 2.2 beträgt
maximal 75 % der Beschaffungskosten. Es gelten jedoch die
vom MI im Bezugserlass zu b geregelten Zuwendungshöchst-
sätze. In begründeten Ausnahmefällen ist für zentrale Landes-
einheiten und nach Befürwortung durch den Landesbeirat
Katastrophenschutz ein Förderanteil mit 90 % möglich. Für
Fahrzeuge des Fachdienstes Brandschutz beträgt sie höchs-
tens 190 000 EUR.

5.3 Der Zweckbindungszeitraum besteht für die Fahrzeuge
auf Dauer und endet mit der Feststellung des unwirtschaftli-
chen Betriebes.

5.4 Wird ein gefördertes Fahrzeug innerhalb des Zweckbin-
dungszeitraumes veräußert, ist der Zuwendungsbescheid zu
widerrufen. Der Zuwendungsempfänger hat außerdem 75 %
des Zeitwertes des Fahrzeuges zurückzuerstatten; bei einer
höheren Fördersumme nach Nummer 5.2 ist der Prozentsatz
des zu erstattenden Zeitwertes entsprechend anzupassen.

6. Anweisungen zum Verfahren

6.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht
in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

6.2 Bewilligungsbehörden sind die jeweils zuständigen Poli-
zeidirektionen — Ämter für Brand- und Katastrophenschutz —.
Das MI sorgt für einen landesweiten Ausgleich nach der Beur-
teilung der Gefahren- und Risikolage in Niedersachsen.

6.3 Die Zuwendungsanträge i. S. von Nummer 4.1 sind über
die zuständigen Katastrophenschutzbehörden an die Bewilli-
gungsbehörde zu richten. Die Bewilligungsbehörde kann im
Einzelfall Ausnahmen von Nummer 1.3 Satz 1 der VV/VV-Gk
zu § 44 LHO zulassen, wonach eine Bewilligung grundsätz-
lich vor Fahrzeugbestellung erfolgen muss.

7. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 1. 12. 2017 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2022 außer Kraft.

An die
Polizeidirektionen — Ämter für Brand- und Katastrophenschutz
Landkreise, kreisfreien Städte, Städte Cuxhaven und Hildesheim

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1568
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Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes;
Bekanntgabe der zum 20. 12. 2017
zu verteilenden Gemeindeanteile

an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Bek. d. MI v. 1. 12. 2017 — 33.23-05601/4-3 —

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das vierte Kalendervierteljahr 2017 beträgt der Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer 873 294 402,00 EUR.

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das dritte Kalendervierteljahr 2017

beträgt der Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer 126 661 949,00 EUR.

Zum Zahlungstermin 1. 11. 2017
wurden für das dritte
Kalendervierteljahr 2017 125 228 850,00 EUR.
gezahlt, sodass sich eine
Nachzahlung von 1 433 099,00 EUR.
ergibt.

Für das vierte Kalendervierteljahr 2017
beträgt die Abschlagszahlung für den
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
einschließlich einer Rundungsdifferenz
in Höhe von 50,00 EUR aus der
vorangegangenen Zahlung 125 655 856,00 EUR.

Mithin steht unter Berücksichtigung
der Nachzahlung aus dem
vorangegangenen Quartal für
das vierte Kalendervierteljahr 2017
ein Betrag von 127 089 005,00 EUR.
zur Verfügung.

Der Berechnung ist ein Betrag von 127 088 955,00 EUR.
zugrunde gelegt worden, um eine bei der Festsetzung der
Schlüsselzahlen entstandene geringfügige Rundungsdifferenz
ausgleichen zu können.

3. Schlussbestimmung

Auf die Verordnung über den Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Ge-
werbesteuerumlage vom 10. 4. 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 4. 3. 2015 (Nds. GVBl.
S. 18), und den hierzu ergangenen Runderlass vom 26. 10. 2012
(Nds. MBl. S. 913) wird Bezug genommen.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1570

D. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Gesundheitsregionen in Niedersachsen

(Richtlinie Gesundheitsregionen)

RdErl. d. MS v. 20. 11. 2017 — 403.31 —

— VORIS 21061 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
der VV/VV-Gk zu § 44 LHO Zuwendungen für den Aufbau
neuer sowie für die Stärkung bereits bestehender Gesund-
heitsregionen.

Vorrangige Ziele der Landesförderung sind

— die dauerhafte Stärkung funktionierender Strukturen in
den bestehenden „Gesundheitsregionen in Niedersachsen“,

— die Bildung entsprechender Strukturen in den bislang
nicht teilnehmenden Kommunen sowie

— die Entwicklung und Umsetzung von Versorgungsprojekten.

1.2 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähig sind

2.1 Maßnahmen zur Etablierung/zum Erhalt folgender Struk-
turen:

— die Durchführung einer regionalen Gesundheitskonfe-
renz,

— die Einrichtung/Weiterführung einer unterjährig ta-
genden regionalen Steuerungsgruppe mit jeweils min-
destens einer Vertreterin oder einem Vertreter der
kreisangehörigen Gemeinden, gesteuert durch die kom-
munale Verwaltungsspitze,

— die Einrichtung/Weiterführung mehrerer Arbeitsgrup-
pen zur Entwicklung — für die betreffende Region —
neuer Versorgungs- und/oder Kooperationsprojekte und
Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder Primär-
prävention;

2.2 die Entwicklung und Umsetzung regional wirkender Ver-
sorgungsprojekte;

2.3 die Entwicklung und Umsetzung — für die betreffenden
Regionen — neuer Versorgungs- und/oder Kooperations-
projekte in Niedersachsen, möglichst mit überregionalem
Bezug; insbesondere sollten folgende Themenbereiche
berücksichtigt werden:

2.3.1 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur
Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Kran-
kenhäusern und nicht ärztlichen Gesundheitsberu-
fen unter besonderer Berücksichtigung der Bedarfe
und an der Patientin oder dem Patienten orientier-
ter Strukturen,

2.3.2 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur
Ansiedlung von Vertragsärztinnen und Vertrags-
ärzten — insbesondere von Hausärztinnen und
Hausärzten — in ländlichen Regionen,

2.3.3 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur
Entlastung von Vertragsärztinnen- und Vertrags-
ärzten — insbesondere von Hausärztinnen und
Hausärzten — mit den Schwerpunkten

— Delegation (auch in Verbindung mit der Pflege)

— Teamarbeit,

— Vernetzung,

2.3.4 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur
Nachwuchsgewinnung von Ärztinnen, Ärzten und
Pflegekräften im ländlichen Raum,

2.3.5 Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der
Primärprävention.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Maßnahmen nach den Nummern 2.1 und 2.2

Zuwendungsempfänger sind die Landkreise und kreisfreien
Städte, die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover
sowie die Stadt Göttingen (oder Kooperationen von diesen).
Der Zuwendungsempfänger wird mit Gewährung der Zuwen-
dung nach Nummer 2.1 als „Gesundheitsregion Niedersach-
sen“ anerkannt oder als bereits bestehende Gesundheitsregion
bestätigt. Die Zuwendungsempfänger können die Zuwendung
ganz oder teilweise im Rahmen der VV-Gk Nr. 12 zu § 44 LHO
als Erstempfänger an einen oder mehrere Letztempfänger wei-
terleiten. Dem Letztempfänger obliegt dann die Umsetzung
der erforderlichen Maßnahmen nach den Nummern 2.1, 2.2
und 2.3. Letztempfänger sind Organisationen, die es sich zum
Ziel gesetzt haben, die regionale gesundheitliche Versorgung
zu verbessern und an denen der Erstempfänger beteiligt ist.

3.2 Maßnahmen nach Nummer 2.3

Zuwendungsempfänger sind die Landkreise und kreisfreien
Städte, die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover
sowie die Stadt Göttingen (oder Kooperationen von diesen),
soweit sie als Gesundheitsregionen anerkannt oder bestätigt
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sind. Die Zuwendungsempfänger können die Zuwendung ganz
oder teilweise im Rahmen der VV-Gk Nr. 12 zu § 44 LHO als
Erstempfänger an einen oder mehrere Letztempfänger weiter-
leiten. Letztempfänger sind Leistungsanbieter, die die Projekte
i. S. der Nummer 2.3 in der Versorgungslandschaft umsetzen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Maßnahmen nach Nummer 2.1

Antragsteller, die noch keine „Gesundheitsregion Nieder-
sachsen“ sind, legen mit Antragstellung ein Konzept zum dau-
erhaften Auf- oder Ausbau einer Gesundheitsregion vor. Dies
kann auch andere regionale Initiativen einbeziehen.

Das fortzuschreibende Konzept erläutert das Vorgehen zu
folgendem Programm einer Gesundheitsregion:

— Erstellen einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose unter
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung,

— Erstellen einer Bestandsanalyse regionaler Gesundheitsein-
richtungen sowie entsprechender Erreichbarkeitsanalysen,

— kommunaler Strukturaufbau,

— Benennung einer Koordinatorin oder eines Koordinators.

Antragsteller, die bereits „Gesundheitsregion Niedersachsen“
sind, schreiben ihr bestehendes Konzept fort.

4.2 Maßnahmen nach Nummer 2.2

Der Antragsteller stellt mit Antragstellung in einer Über-
sicht die Zielsetzung und die erwarteten Auswirkungen auf
das regionale Versorgungsgeschehen dar. Die erforderlichen
Umsetzungsschritte sind kurz zu beschreiben; die am Versor-
gungs- und/oder Kooperationsprojekt beteiligten Institutionen
und/oder Personen sind anzugeben.

4.3 Maßnahmen nach Nummer 2.3

Gefördert werden für die jeweilige Region neue Versor-
gungsprojekte. Soweit möglich sind regionsübergreifende An-
sätze (Beteiligung von mindestens zwei Zuwendungsempfän-
gern nach Nummer 3.2) zu wählen. Die Projekte müssen die
Entwicklung und Umsetzung zumindest eines aus den in Num-
mer 2.3 genannten Themenbereichen, bei denen ein Leistungs-
anbieter (z. B. niedergelassene Ärztin/niedergelassener Arzt,
Pflegedienst) einbezogen/beteiligt wird, beinhalten. Die für die
Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Schritte sind in ei-
nem Konzept darzulegen. Die Zielsetzung und die erwarteten
Auswirkungen auf das überregionale Versorgungsgeschehen,
der Innovationsgrad für die jeweils beteiligten Gesundheitsre-
gionen sowie der Modellcharakter sind darzulegen. Im Kon-
zept sind die am Versorgungs- und/oder Kooperationsprojekt
beteiligten Institutionen und/oder Personen anzugeben.

Voraussetzung für die Förderung ausgewählter Projekte
nach Nummer 2.3 ist die Zustimmung des „Lenkungsgremi-
ums Gesundheitsregionen“, das entsprechend dem Kooperati-

onsvertrag „Gesundheitsregionen Niedersachen“ aus dem MS
sowie weiteren finanziell beteiligten Partnerinnen und Part-
nern besteht.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendungen für Maßnahmen nach den Nummern 2.1
und 2.2 werden im Rahmen einer Projektförderung als nicht
rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung bis
zur Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben ge-
währt. Die Höhe der Zuwendung darf 13 000 EUR nicht über-
schreiten. Zuwendungsfähig sind die im direkten Zusammen-
hang mit den „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ stehen-
den notwendigen Personalausgaben (bis zur EntgeltGr. 11) und
Sachausgaben, insbesondere zur Organisation, Koordination
und Steuerung einer vernetzten gesundheitlichen Versorgung
vor Ort sowie zum Aufbau nachhaltiger kooperativer Struktu-
ren.

Bewilligungszeitraum ist das Kalenderjahr. Der Antrag ist
für jedes Kalenderjahr neu zu stellen.
5.2 Die Zuwendung für Maßnahmen nach Nummer 2.3
wird im Rahmen einer Projektförderung als nicht rückzahlba-
rer Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung bis zur Höhe
von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Die
Höhe der Zuwendung darf 80 000 EUR nicht überschreiten.

Der Bewilligungszeitraum beträgt maximal zwei Kalender-
jahre.
5.3 Abweichend von VV-Gk Nr. 1.1 zu § 44 LHO können
Zuwendungen unterhalb der Bagatellgrenze von 25 000 EUR
bewilligt werden, weil auch eine punktuelle Förderung der
Antragsteller angesichts der zukünftigen demografischen
Herausforderung bei der Gesundheitsversorgung im Landesin-
teresse ist.

6. Anweisungen zum Verfahren

6.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht in
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
6.2 Bewilligungsbehörde ist das LS.
6.3 Die Anträge gemäß den Nummern 5.1 und 5.2 müssen
bis zum 28. Februar eines jeden Jahres bei der Bewilligungsbe-
hörde gestellt werden.

7. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2018 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2020 außer Kraft.

An
das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
die Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Städte

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1570

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Betreuung und Versorgung

schwerstkranker Kinder

Erl. d. MS v. 1. 12. 2017 — 104-43 595/8.2.3 —

— VORIS 21147 —

Bezug: Erl. v. 6. 11. 2012 (Nds. MBl. S. 976)
— VORIS 21147 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2017 wie
folgt geändert:

In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2017“ durch das
Datum „31. 12. 2019“ ersetzt.

An das
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1571
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E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Beschäftigung von Professorinnen und Professoren
im Arbeitsverhältnis

RdErl. d. MWK v. 14. 11. 2017 — 21.6-71 052/1(46) —

— VORIS 22210 —

— Im Einvernehmen mit dem MF —

Bezug: RdErl. v. 7. 5. 2012 (Nds. MBl. S. 352)
— VORIS 22210 —

1. Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 NHG können Professorinnen und
Professoren im Beamtenverhältnis oder im Arbeitsverhältnis
beschäftigt werden. Für die Beschäftigung von Professorinnen
und Professoren im Arbeitsverhältnis, mit Ausnahme der Pro-
fessorinnen und Professoren mit ärztlichen Aufgaben, gelten
die nachfolgenden Regelungen. Professorinnen und Professoren
führen eine Bezeichnung unter entsprechender Anwendung
der für beamtete Professorinnen und Professoren geltenden
Bestimmungen. Professorinnen und Professoren sind vom
Geltungsbereich des TV-L ausgenommen. Sie werden in einem
außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt. Der Arbeitsver-
trag ist nach den Bestimmungen dieses RdErl. abzuschließen.

2. Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel auf unbestimmte
Zeit begründet. Ein befristeter Arbeitsvertrag kann abge-
schlossen werden, wenn ein allgemein arbeitsrechtlich aner-
kannter Befristungsgrund nach dem TzBfG oder eine der
Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 NHG für eine Berufung in
ein Beamtenverhältnis auf Zeit vorliegen. Für die Befristungs-
dauer nach § 28 Abs. 1 NHG gilt § 28 Abs. 2 NHG entspre-
chend.

3. Die Professorinnen und Professoren erhalten eine Vergü-
tung in Höhe der Dienstbezüge der BesGr. W 2 oder W 3 ent-
sprechend der Anlage 3 zum NBesG im Rahmen der im
Haushaltsplan festgesetzten Ermächtigungen über die dauer-
hafte Beschäftigung von Personal nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
NHG oder aus Mitteln freier und besetzbarer Planstellen. Die
Zuweisung zu einer der vorgenannten BesGr. nach Satz 1 er-
folgt nach den gleichen Grundsätzen, nach denen die Ämter
der beamteten Professorinnen und Professoren diesen BesGr.
zugeordnet werden. Daneben können Leistungsbezüge sowie
Forschungs- und Lehrzulagen in entsprechender Anwendung
der für Beamtinnen und Beamte geltenden Bestimmungen ge-
währt werden. Die Regelungen über die Ruhegehaltfähigkeit
sowie über die Funktionsleistungsbezüge für hauptamtliche
Mitglieder von Hochschulpräsidien bleiben außer Betracht.

4. Der Umfang der Lehrverpflichtung richtet sich nach den
für Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis gel-
tenden Vorschriften.

5. Auf das Arbeitsverhältnis finden entsprechend Anwen-
dung:

a) die Vorschriften des TV-L über die allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen (§ 3) mit Ausnahme der Bestimmungen über
Annahme von Belohnungen und Geschenken (§ 3 Abs. 3)
und Nebentätigkeiten (§ 3 Abs. 4), die Beschäftigungszeit
(§ 34 Abs. 3), die Berechnung und Auszahlung des Ent-
gelts (§ 24), das Entgelt im Krankheitsfall (§ 22), die Zah-
lung von Sterbegeld (§ 23 Abs. 3) die zusätzliche Alters-
und Hinterbliebenenversorgung (§ 25), die Unkündbarkeit
(§ 34 Abs. 2) und die Ausschlussfrist (§ 37),

b) die für die Professorinnen und Professoren im Beamten-
verhältnis jeweils geltenden Vorschriften über die Arbeits-
zeit, die Amtsverschwiegenheit, die Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken, das Fernbleiben vom Dienst,
den Erholungs- und Sonderurlaub, die Nebentätigkeit, die
Haftung, die Altersteilzeit sowie die Abordnung und Ver-
setzung.

6. Für die Gewährung von

— Reisekostenvergütung,

— Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld,

— vermögenswirksamen Leistungen

finden die für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nie-
dersachsen jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende
Anwendung. § 58 NBG findet entsprechende Anwendung.

7. Das Arbeitsverhältnis endet durch Kündigung oder ohne
Kündigung nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6.

Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gilt § 622 BGB
mit der Maßgabe, dass das Arbeitsverhältnis von beiden Sei-
ten unter Beachtung der jeweils geltenden Kündigungsfrist
nur zum Semesterende gekündigt werden kann. Das Recht
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB)
bleibt unberührt. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses be-
darf der Schriftform.

Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung

a) mit Ablauf des letzten Monats des Semesters oder Trimes-
ters, in dem die für Professorinnen und Professoren im Be-
amtenverhältnis nach § 27 Abs. 2 Satz 4 NHG festgelegte
Altersgrenze erreicht wird oder 

b) mit Ablauf des Monats vor Beginn der Gewährung einer
Regelaltersrente durch den Rentenversicherungsträger.

Im Übrigen endet das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung je-
derzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag)
oder in den Fällen eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit
Ablauf der im Arbeitsvertrag vereinbarten Frist.

Im Fall des Absatzes 3 Buchst. b hat die Professorin oder der
Professor den Arbeitgeber unverzüglich von der Zustellung
des Rentenbescheides zu unterrichten.

§ 33 Abs. 2 bis 5 TV-L ist entsprechend anzuwenden. In
den Fällen des Absatzes 3 Buchst. a ist § 41 Satz 3 SGB VI mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Möglichkeit zur Verlänge-
rung des Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe der in § 36 NBG
für Beamtinnen und Beamte getroffenen Regelungen begrenzt
ist.

8. Der Arbeitsvertrag ist nach dem Muster der Anlage abzu-
schließen.

9. Die Sozialversicherungspflicht richtet sich nach den be-
stehenden gesetzlichen Vorschriften.

10. Den Hochschulen in der Trägerschaft von rechtsfähigen
Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entspre-
chend zu verfahren.

11. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2018 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2023 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf
des 31. 12. 2017 außer Kraft.

An die
Hochschulen

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1572

Anlage

Muster-Arbeitsvertrag

Zwischen dem Land Niedersachsen,

vertreten durch ............................................................,

und Frau/Herrn ............................................................,

wohnhaft in ..................................................................,

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

Frau/Herr ................................................................... wird mit
Wirkung vom ................. als Professorin/Professor im Arbeits-
verhältnis

— auf unbestimmte Zeit

— für die Zeit vom ....................... bis ....................... gemäß
§ 21 Abs. 1 Satz 2 NHG an der ............................ einge-
stellt (ggf. besondere Ausführungen im Fall einer Befris-
tung unter Berücksichtigung allgemein arbeitsrechtlich
anerkannter Gründe. In diesem Fall entfällt die Bezugnah-
me auf § 21 Abs. 1 NHG).
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§ 2

Frau/Herr ...................................................................... ist ver-
pflichtet, das Fach .................... in Forschung und Lehre an
der ........................................................................... zu vertre-
ten und darüber hinaus die ihr/ihm nach § 24 NHG obliegen-
den Aufgaben wahrzunehmen. § 27 Abs. 3 Sätze 1 bis 5 NHG
findet entsprechende Anwendung.

§ 3

Frau/Herr ........................................................................ erhält
ein Entgelt in Höhe des Grundgehalts der BesGr. ...... der An-
lage 3 zum Niedersächsischen Besoldungsgesetz.

Sie/Er erhält ferner vermögenswirksame Leistungen sowie ggf.
einen Familienzuschlag in entsprechender Anwendung der
für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden ge-
setzlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

Daneben wird die Zahlung folgender Leistungsbezüge sowie
Forschungs- und Lehrzulagen in entsprechender Anwendung
der für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden
Vorschriften vereinbart:

..................................................................................................

§ 4

Frau/Herr ........................................................................ erhält
Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der für die
Beamtinnen und Beamten des Landes jeweils geltenden Erho-
lungsurlaubsverordnung.

§ 5

Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Seiten unter Beach-
tung der Fristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB nur zum Ende eines
Semesters gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) bleibt unberührt.
Kündigungen bedürfen der Schriftform.

Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung

a) mit Ablauf des letzten Monats des Semesters oder Trimes-
ters, in dem die für Professorinnen und Professoren im Be-
amtenverhältnis nach § 27 Abs. 2 Satz 4 NHG festgelegte
Altersgrenze erreicht wird oder

b) mit Ablauf des Monats vor Beginn der Gewährung einer
Regelaltersrente durch den Rentenversicherungsträger.

Im Übrigen endet das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung je-
derzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).

Im Fall des Satzes 4 Buchst. b hat die Professorin oder der Pro-
fessor den Arbeitgeber unverzüglich von der Zustellung des
Rentenbescheides zu unterrichten.

§ 33 Abs. 2 bis 5 TV-L ist entsprechend anzuwenden. In den
Fällen des Satzes 4 Buchst. a ist § 41 Satz 3 SGB VI mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Möglichkeit zur Verlänge-
rung des Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe der in § 36 NBG
für Beamtinnen und Beamte getroffenen Regelungen begrenzt
ist.

§ 6

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich im Übrigen nach dem
RdErl. des MWK vom 14. 11. 2017 (Nds. MBl. S. 1572), der als
Anlage dem Arbeitsvertrag beigefügt ist.

§ 7

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform.

........................................ ........................................

(Ort, Datum) .......................... (Professorin/Professor)

........................................ ........................................

(Ort, Datum) .......................... (für den Arbeitgeber)

G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Richtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen im Rahmen

des Niedersächsischen Innovationsförderprogramms
für Forschung und Entwicklung in Unternehmen

Gem. Erl. d. MW u. d. MU v. 8. 11. 2017
— 30-328-7012 —

— VORIS 77100 —

Bezug: Gem. Erl. v. 20. 1. 2016 (Nds. MBl. S. 99)
— VORIS 77100 — 

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2017 wie
folgt geändert:

1. Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 dritter Spiegelstrich erhält folgende Fassung:

„— Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. 6. 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (ABl. EU Nr. L 187 S. 1, Nr. L 283 S. 65), ge-
ändert durch Verordnung (EU) 2017/1084 der
Kommission vom 14. 6. 2017 (ABl. EU Nr. L 156
S. 1), — im Folgenden: AGVO —,“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Soweit GRW-Mittel zum Einsatz kommen, finden
außerdem die Regelungen des Koordinierungsrahmens
der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur‘ ab 4. 8. 2016 (GRW-Koordinie-

rungsrahmen — BAnz AT 17. 8. 2016 B 1) in der
jeweils geltenden Fassung Anwendung.“

2. Nummer 3.2 erhält folgende Fassung:

„3.2 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsan-
ordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-
mission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von dem-
selben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist,
darf keine Förderung nach dieser Richtlinie gewährt wer-
den.“

3. Nummer 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird die folgende neue Nummer 4.7 eingefügt:

„4.7 Nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Förderung
von Vorhaben von Nicht-KMU können nur in begrün-
deten Ausnahmefällen gewährt werden. An der Durch-
führung des Vorhabens muss ein besonderes Landesin-
teresse bestehen. Ein besonderes Landesinteresse liegt
insbesondere dann vor, wenn das Unternehmen in sei-
ner Region strukturprägende Bedeutung hat oder das
Vorhaben einen besonders hohen Beitrag zu den inno-
vationspolitischen Zielen des Landes leistet.“
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b) Die bisherige Nummer 4.7 wird Nummer 4.8 und es
werden die folgenden Sätze angefügt:

„Außerdem müssen in der am Vorhaben beteiligten Be-
triebsstätte überwiegend Güter hergestellt oder Leis-
tungen erbracht werden, die ihrer Art nach regelmäßig
oder im Einzelfall tatsächlich überregional abgesetzt
werden. Als überregional ist in der Regel ein Absatz au-
ßerhalb eines Radius von 50 km von der Gemeinde, in
der die Betriebsstätte liegt, anzusehen (sog. Primär-
effekt).“

c) Die bisherigen Nummern 4.8 bis 4.11 werden Num-
mern 4.9 bis 4.12.

4. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 5.1 und 5.2 erhalten folgende Fassung:

„5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendungen für Vorhaben nach Nummer 2.1
werden in Form einer Anteilfinanzierung zur Projekt-
förderung wie folgt gewährt:

5.1.1 bei einem Einzelvorhaben eines Unternehmens
oder bei einem Verbundvorhaben von zwei oder
mehr Unternehmen nach Nummer 2.1.1 ein
nicht rückzahlbarer Zuschuss oder ein verzins-
liches, rückzahlbares Darlehen, 

5.1.2 bei einem Kooperationsvorhaben zwischen Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen nach
Nummer 2.1.1 für alle geförderten Projektpart-
ner ein nicht rückzahlbarer Zuschuss,

5.1.3 Zuwendungen für Vorhaben nach Nummer 2.1.2
sowohl bei Einzel- als auch bei Verbundvorha-
ben als verzinsliches rückzahlbares Darlehen.

Ob die Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss
oder als verzinsliches, rückzahlbares Darlehen erfolgt,
ist dabei innerhalb eines geförderten Projekts für alle
Zuwendungsempfänger einheitlich festzulegen.

5.2 Beteiligung des EFRE

5.2.1 Die Förderung aus EFRE-Mitteln für nicht rück-
zahlbare Zuschüsse beträgt in beiden Programmgebie-
ten maximal 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Die Bewilligungsstelle kann im Einvernehmen mit dem
programmverantwortlichen Ressort im Einzelfall ein
Vorhaben mit einem höheren EFRE-Interventionssatz
genehmigen.

5.2.2 Bei nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Förde-
rung von Vorhaben von Nicht-KMU dürfen keine EFRE-
Mittel eingesetzt werden, solange das Operationelle
Programm eine entsprechende Förderung von Nicht-
KMU mit EFRE-Mitteln nicht vorsieht.“

b) In Nummer 5.4.1 Abs. 1 wird das Wort „KMU“ durch
das Wort „Unternehmen“ ersetzt.

c) Nummer 5.5 erhält folgende Fassung:

„5.5 Vereinfachte Kostenoptionen

Entsprechend Artikel 67 Abs. 1 Buchst. b und d i. V. m.
Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 i. V. m.
dem Bezugserlass zu b kommt die Gewährung von Zu-
schüssen und rückzahlbarer Unterstützung auf der
Grundlage standardisierter Einheitskosten und auf Grund-
lage von Pauschalsätzen in Betracht. Die richtlinien-
spezifische Anwendung und die Höhe werden durch
gesonderten Erlass festgesetzt.“

d) Nummer 5.8.1.1 erhält folgende Fassung:

„5.8.1.1 Die Höhe von nicht rückzahlbaren Zuschüs-
sen beträgt zum Zeitpunkt der Bewilligung mindestens
30 000 EUR und grundsätzlich höchstens 1 Mio. EUR.“

e) In Nummer 5.8.2.1 wird das Wort „KMU“ durch das
Wort „Unternehmen“ ersetzt.

f) Nummer 5.10 wird gestrichen.

5. In Nummer 7.5 Abs. 2 werden am Ende des zweiten Spie-
gelstrichs der Punkt durch ein Komma ersetzt und der fol-
gende Spiegelstrich angefügt:

„— für die Vorhaben von Nicht-KMU, für die ein nicht
rückzahlbarer Zuschuss beantragt wird, zusätzlich
die Bestätigung des MW, dass ein besonderes Landes-
interesse an dem Vorhaben besteht.“

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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Fördergrundsätze für die Weiterentwicklung der Seehäfen
zur Förderung der maritimen Verbundwirtschaft

und der Offshore-Windenergie

Erl. d. MW v. 23. 11. 2017 — 34-32870/110 —

— VORIS 96212 —

Bezug: Erl. v. 19. 10. 2016 (Nds. MBl. S. 1061)
— VORIS 96212 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 6. 12. 2017 wie
folgt geändert:

1. Nummer 3.2 erhält folgende Fassung:

„3.2 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsan-
ordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-
mission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von dem-
selben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist,
dürfen keine Einzelbeihilfen gewährt werden (Artikel 1
Abs. 4 Buchst. a AGVO).“

2. Nummer 4.3 erhält folgende Fassung:

„4.3 Bei Zuwendungen nach Nummer 2.1.1 erfolgt die
Förderung gemäß Artikel 56 b AGVO (Beihilfen für See-
häfen). Sämtliche Voraussetzungen der AGVO sind dabei
einzuhalten, insbesondere die Bestimmungen der Kapitel I
(z. B. Anmeldeschwellen, Transparenz, Anreizeffekt, Kumu-
lierung, Veröffentlichung und Information) und II (Bericht-
erstattung, Monitoring) sowie die besonderen Voraussetzun-
gen des Artikel 56 b AGVO (insbesondere die speziellen
Tatbestandsmerkmale, Beihilfehöchstgrenzen und beihilfe-
fähigen Kosten). Alternativ kann auch die De-minimis-
Verordnung angewendet werden. In diesem Fall sind
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung einzuhal-
ten (insbesondere Geltungsbereich, Höchstgrenze, Erfor-
dernis der transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwa-
chung).

Zuwendungen nach Nummer 2.1.2 erfolgen unter den
Voraussetzungen von Artikel 25, 26, 27 oder 28 AGVO.
Sämtliche Voraussetzungen der AGVO sind dabei einzu-
halten, insbesondere die Bestimmungen der Kapitel I (z. B.
Anmeldeschwellen, Transparenz, Anreizeffekt, Kumulie-
rung, Veröffentlichung und Information) und II (Berichter-
stattung, Monitoring) sowie die jeweiligen besonderen
Voraussetzungen der Artikel 25, 26, 27 oder 28 AGVO
(insbesondere die jeweiligen speziellen Tatbestandsmerk-
male, Beihilfehöchstgrenzen und beihilfefähigen Kosten/
Ausgaben). Alternativ kann bei Zuwendungen nach Num-
mer 2.1.2 die De-minimis-Verordnung angewendet wer-
den. In diesem Fall sind sämtliche Voraussetzungen dieser
Verordnung einzuhalten (insbesondere Geltungsbereich,
Höchstgrenze, Erfordernis der transparenten Beihilfe, Ku-
mulierung, Überwachung).“

3. Der Nummer 5.2 wird der folgende Satz angefügt:

„Ferner sind die in der AGVO oder der De-minimis-Ver-
ordnung genannten Höchstbeträge zu beachten.“

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1574
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Feststellung gemäß § 6 NUVPG
(Flurbereinigung Sande-Bahnumgehung,

Landkreis Friesland) 

Bek. d. ML v. 22. 11. 2017
— 306-611-2453-Sande-Bahnumgehung —

Das ArL Weser-Ems hat dem ML den Wege- und Gewässer-
plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG
für das Flurbereinigungsverfahren Sande-Bahnumgehung,
Landkreis Friesland, vorgelegt, auf dessen Grundlage der Aus-
bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieses Wege- und Gewässerplans mit
landschaftspflegerischem Begleitplan ist gemäß § 6 NUVPG
nach einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5
NUVPG festzustellen, ob für das Vorhaben — Bau der gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG — eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das Flurbereinigungs-
verfahren Sande-Bahnumgehung ergeben, dass von dem Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
zu erwarten sind.

Gemäß § 6 NUVPG wird hiermit festgestellt, dass für das
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1575

K. Justizministerium

Benachrichtigung in Nachlasssachen

Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 15. 11. 2017
— 3804-204.26 —

— VORIS 32320 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 12. 4. 2012 (Nds. MBl. S. 458, Nds. Rpfl. S. 269)
— VORIS 32320 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2017 wie
folgt geändert:

In Abschnitt V Nr. 1 werden die Worte „und mit Ablauf des
31. 12. 2017 außer Kraft“ gestrichen.

An die
Oberlandesgerichte, Landgerichte und Amtsgerichte
Standesämter
Notarinnen und Notare

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1575

L. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Richtlinie über die Gewährung
von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen

zur Minderung oder Vermeidung
von durch den Wolf verursachten

wirtschaftlichen Belastungen in Niedersachsen
(Richtlinie Wolf)

RdErl. d. MU v. 23. 10. 2017 — 26-04011/01/010 —

— VORIS 28100 —

Bezug: RdErl. v. 15. 5. 2017 (Nds. MBl. S. 1067)
— VORIS 28100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 6. 12. 2017 wie folgt
geändert:

1. Abschnitt II wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3.4.2 Abs. 1 werden die Worte „gegenwär-
tig die Flächen folgender Gebietskörperschaften“ durch
die Worte „die Flächen des gesamten Landesgebietes“
ersetzt.

b) Nummer 3.4.3 wird gestrichen.

c) In Nummer 3.4.4 wird die Verweisung „den Num-
mern 3.4.1 und 3.4.3 Satz 3“ durch die Verweisung
„Nummer 3.4.1“ ersetzt.

2. Abschnitt III Nr. 4.1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „nur“ gestrichen.

b) Satz 2 wird gestrichen.

An
den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen
die Landesjägerschaft Niedersachsen e. V.
Nachrichtlich:
An die
unteren Naturschutzbehörden
Biosphärenreservatsverwaltung „Niedersächsische Elbtalaue“
Nationalparkverwaltung „Harz“
Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1575
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Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Alfred und Helga Peters-Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 23. 11. 2017
— 2.06-11741-09 (091) —

Mit Schreiben vom 23. 11. 2017 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom 27. 10. 2017
(UR Nr. IV 800 für 2017 des Notars Josef Recker, Bad Iburg)
die „Alfred und Helga Peters-Stiftung“ mit Sitz in der Gemeinde
Bad Laer gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zwecke der Stiftung sind die Unterstützung hilfsbedürftiger
Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder
bei denen die Voraussetzungen des § 53 Nr. 2 AO vorliegen,
die Förderung der Heimatpflege sowie die Förderung der Reli-
gion, der Jugend- und Altenhilfe, des Naturschutzes und der
Landschaftspflege i. S. der Naturschutzgesetze der Länder, die
Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke
der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege,
die Förderung des Sports und die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger
und kirchlicher Zwecke.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Alfred und Helga Peters-Stiftung
c/o Herrn Alfred Peters
Hilterstraße 16
49196 Bad Laer.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1576

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Bekanntmachung über ein Vorhaben nach dem BBergG
(Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum)

Bek. d. LBEG v. 6. 12. 2017
— L1.4/67143-02-03/2016-0001 —

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Landesbetrieb
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein beim LBEG die Genehmigung von Kompensations-
maßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der
Gewinnung von Seesand zum Schutz der schleswig-holsteini-
schen Westküste beantragt hat. Der Antrag sowie die entspre-
chenden Unterlagen werden zur Einsichtnahme und ggf. zur
Stellungnahme ausgelegt.

Am 23. 10. 2012 wurde vom LBEG — Bergbehörde für die
Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und
Bremen — der vom Landesbetrieb für Küstenschutz, National-
park und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Herzog-Adolf-
Straße 1, 25813 Husum, vorgelegte bergrechtliche Rahmenbe-
triebsplan für die Gewinnung von Seesand aus dem Bewilli-
gungsfeld Westerland III nach der Durchführung eines Plan-
feststellungsverfahrens zugelassen.

Der festgestellte Plan umfasst die im zugehörigen Antrag
und seinen Planunterlagen dargestellte Gewinnung von See-
sand im Bewilligungsfeld Westerland III etwa 5 km westlich
der Insel Sylt in Wassertiefen zwischen 12 m und 15 m in den
Teilflächen 1 b, 2 a, 2 b, 2 c und 2 d.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz Schleswig-Holstein hat nunmehr in Durchführung
der Nebenbestimmung 4.7 des Planfeststellungsbeschlusses
vom 23. 10. 2012 eine Änderung/Ergänzung des festgestellten
Plans beantragt.

Die vorgesehene Ergänzung umfasst als Kompensations-
maßnahme für die Sandgewinnung den Rückbau von Buhnen
vor den Inseln Sylt, Föhr und Amrum.

Gemäß § 143 Abs. 1 LVwG i. V. m. § 52 Abs. 2 c BBergG be-
darf es für die Zulassung des Antrags auf Änderung/Ergänzung
des zugelassenen Rahmenbetriebsplans eines neuen Planfest-
stellungsverfahrens nach Maßgabe der §§ 57 a und 57 b BBergG.

Gemäß § 140 Abs. 5 und 5 a LVwG wird die Auslegung des
Antrags auf Planänderung hiermit bekannt gemacht.

Der Antrag auf Planänderung sowie der Planfeststellungsbe-
schluss vom 23. 10. 2012 liegen zur Einsichtnahme für die
Dauer von einem Monat bei den folgenden Behörden aus:

— Inselverwaltung Sylt, zweites Obergeschoss auf dem Flur,
Hebbelweg 2, 25980 Sylt,

montags und donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr und

14.00 bis 17.00 Uhr,
dienstags, mittwochs
und freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr;

— Amtsverwaltung des Amtes Föhr-Amrum, beim Bau- und
Planungsamt, Zimmer 25, Hafenstraße 23, 25938 Wyk auf
Föhr,

montags, dienstags, mittwochs
und freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr;

— Außenstelle des Amtes Föhr-Amrum auf Amrum, Zimmer 5,
Strunwai 5, 25946 Nebel, 

montags und donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr und
dienstags, mittwochs
und freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr;

— Kreis Nordfriesland, FB 4, Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt
und Kultur, vierter Stock auf dem Flur gegenüber des Rau-
mes 429, Marktstraße 6, 25813 Husum,

montags bis mittwochs
in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 17.00 Uhr und
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr;

— Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Dienstsitz
Clausthal-Zellerfeld, Raum 1, An der Marktkirche 9, 38678
Clausthal-Zellerfeld,

montags bis donnerstags
in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 15.30 Uhr und
freitags in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Internetseite des LBEG
eingestellt unter: htps://www.lbeg.niedersachsen.de/bergbau/
genehmigungsverfahren/aktuelle_planfeststellungsverfahren/.

Die Auslegungsfrist beginnt am 19. 12. 2017 und endet mit
Ablauf des 18. 1. 2018.

Einwendungen gegen das Vorhaben können nach Maßgabe
des LVwG bis vier Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
(bis zum Ablauf des 15. 2. 2018) schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie,
An der Marktkirche 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld, oder bei
den o. g. Auslegungsstellen erhoben werden.

Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen die Planän-
derung, die rechtzeitig abgegeben Stellungnahmen von Verei-
nigungen nach § 140 Abs. 4 Satz 6 LVwG sowie die Stellung-
nahmen der Behörden zu der Planänderung werden gemäß
§ 140 Abs. 6 LVwG mit dem Träger des Vorhabens, den Be-
hörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendun-
gen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert.
Der Erörterungstermin wird gemäß § 140 Abs. 6 LVwG min-
destens eine Woche vorher örtlich bekannt gemacht.

Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen,
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben
haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt.
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Sind mehr als 300 Benachrichtigungen vorzunehmen, kann
die Benachrichtigung durch öffentliche Bekanntmachung er-
folgen (§ 140 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 Buchst. a LVwG).

Es wird darauf hingewiesen, dass
— die mündliche Erörterung nicht öffentlich ist,
— bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörte-

rungstermin auch ohne sie oder ihn verhandelt werden
kann (§ 140 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 LVwG),

— eine Beteiligte oder ein Beteiligter sich durch eine Bevoll-
mächtigte oder einen Bevollmächtigten vertreten lassen
kann; die Vollmacht ermächtigt zu allen das Planfeststel-
lungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern
sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt; die oder
der Bevollmächtigte hat auf Verlangen ihre oder seine
Vollmacht schriftlich nachzuweisen (§ 80 LVwG),

— die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen
durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn
mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzu-
nehmen sind (§ 140 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 Buchst. b LVwG).

— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1576

Landeswahlleiterin

Feststellung eines Sitzübergangs
im 19. Deutschen Bundestag

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 23. 11. 2017
— LWL 11402/3.10 —

Eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zur
Berufung von Listennachfolgerinnen und Listennachfolgern
im Internetangebot des Landes Niedersachsen ist aus Gründen
des Datenschutzes gemäß § 86 Abs. 3 BWO nicht mehr mög-
lich..

— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1577

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG;
Ersatzneubau von Sicherungsanlagen

am Bahnübergang „Evendorfer Straße“
auf der Strecke Winsen/Luhe (Süd)—Hützel

Bek. d. NLStBV v. 14. 11. 2017 — P229-30224-49 —

Die Osthannoversche Eisenbahnen AG hat für das Vorha-
ben „Ersatzneubau von Sicherungsanlagen am Bahnübergang
,Evendorfer Straße‘ (Landesstraße 212, Gemarkung Hörpel, Ge-
meinde Bispingen) in Bahn-km 35,538 auf der Strecke Winsen/
Luhe (Süd)—Hützel“ die Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens nach den §§ 18 ff. AEG i. V. m. den §§ 15 bis 27
UVPG sowie den §§ 72 bis 78 VwVfG bei der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle
Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover,
beantragt.

Im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens ist gemäß § 9 Abs. 3
Nr. 2 und § 7 Abs. 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung zur
Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt, um zu ermitteln, ob für
das beantragte Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht oder nicht. Diese Vor-
prüfung auf der Grundlage geeigneter Angaben der Vorhaben-
trägerin sowie eigener Informationen hat ergeben, dass für das
o. g. Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht er-
forderlich ist, da die Änderung keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG). Die Begründung nach § 5 Abs. 2 UVPG
kann im Internet unter https://www.strassenbau.niedersach-
sen.de und dort über den Pfad „Aufgaben — Planfeststellung
— Derzeit ausgelegte Planunterlagen — http://planfeststellung.
strassenbau.niedersachsen.de/overview — Vorprüfung UVPG —
BÜ Evendorfer Straße, Bispingen“ eingesehen werden.

— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1577

Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG;
Ersatz der vorhandenen Lichtzeichenanlage

im Zuge der Straße Bruchheide auf der Eisenbahnstrecke
Holzhausen-Bohmte—Schwegermoor

Bek. d. NLStBV v. 22. 11. 2017
— P223-30224-VLO-12/17 —

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO)
hat für das Vorhaben „Ersatz der vorhandenen Lichtzeichen-
anlage durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken/
Schranken im Zuge der Straße Bruchheide in Bahn-km 2,211
auf der Eisenbahnstrecke Holzhausen-Bohmte—Schwegermoor“
die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach den
§§ 18 ff. AEG i. V. m. den §§ 15 bis 27 UVPG sowie den §§ 72
bis 78 VwVfG bei der Niedersächsischen Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle Planfeststellung, Göttin-
ger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, beantragt.

Im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens ist gemäß § 9 Abs. 3
Nr. 2 und § 7 Abs. 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung zur
Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt, um zu ermitteln, ob für
das beantragte Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht oder nicht. Diese Vor-
prüfung auf der Grundlage geeigneter Angaben der Vorhaben-
trägerin sowie eigener Informationen hat ergeben, dass für das
o. g. Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht er-
forderlich ist, da die Änderung keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG). Die Begründung nach § 5 Abs. 2 UVPG
kann unter https://planfeststellung.strassenbau.niedersach-
sen.de und dort über den Pfad „Aufgaben — Planfeststellung —
Derzeit ausgelegte Planunterlagen — Vorprüfungsergebnis nach
dem UVPG, BÜ Bruchheide“ eingesehen werden.

— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1577

Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG;
Einbau technischer Sicherungsanlagen

auf der Eisenbahnstrecke
Achterberg—Coevorden im Streckenabschnitt

Bad Bentheim—Neuenhaus

Bek. d. NLStBV v. 24. 11. 2017
— P223-30224-BE-15/17 —

Die Bentheimer Netz GmbH (BE) hat für das Vorhaben
„Einbau technischer Sicherungsanlagen im Zuge der Bahn-
übergänge ,Schlehenweg‘, ,Im Hach‘, ,Laudiek‘ und ,Am Ister-
loh‘ auf der Eisenbahnstrecke Achterberg—Coevorden im
Streckenabschnitt Bad Bentheim—Neuenhaus“ die Durchfüh-
rung eines Planfeststellungsverfahrens nach den §§ 18 ff. AEG
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i. V. m. den §§ 15 bis 27 UVPG sowie den §§ 72 bis 78 VwVfG
bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr, Stabsstelle Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A,
30453 Hannover, beantragt. 

Im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens ist gemäß § 9 Abs. 3
Nr. 2 und § 7 Abs. 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung zur
Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt, um zu ermitteln, ob für
das beantragte Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht oder nicht. Diese Vor-
prüfung auf der Grundlage geeigneter Angaben der Vorhaben-
trägerin sowie eigener Informationen hat ergeben, dass für das
o. g. Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht er-
forderlich ist, da die Änderung keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG). Die Begründung nach § 5 Abs. 2 UVPG
kann unter https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de
und dort über den Pfad „Aufgaben — Planfeststellung — Der-
zeit ausgelegte Planunterlagen — Vorprüfungsergebnis nach
dem UVPG, BÜ Schlehenweg“ eingesehen werden.
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Planfeststellung
für den Neubau der 380 kV-Höchstspannungsfreileitung

Wahle—Mecklar, Abschnitt B
(vom Umspannwerk Lamspringe
zum Umspannwerk Hardegsen

der Anbindungsleitung Pumpspeicherwerk Erzhausen)

Bek. d. NLStBV. v. 29. 11. 2017
— P231-05020-10 WM B —

Mit Planfeststellungsbeschluss der NLStBV vom 28. 11. 2017,
Aktenzeichen P231-05020-10 WM B, ist der Plan der TenneT
TSO GmbH für den Neubau der 380 kV-Leitung Wahle—
Mecklar, Teilabschnitt B vom Umspannwerk Lamspringe zum
Umspannwerk Hardegsen (LH-10-3034) der Anbindungslei-
tung Pumpspeicherwerk Erzhausen (LH-10-3035), den Rück-
bau der 220 kV-Leitung Lehrte—Hardegsen (LH-10-2001) von
Godenau nach Hardegsen sowie den Rückbau der 220 kV-Lei-
tung (LH-10-2013) Abzweig Erzhausen in den Gemeinden
Lamspringe und Freden (Leine) sowie der Stadt Alfeld (Leine)
im Landkreis Hildesheim, des Fleckens Delligsen im Landkreis
Holzminden und der Städte Bad Gandersheim, Einbeck, Nort-
heim, Moringen und Hardegsen sowie des Fleckens Nörten-
Hardenberg im Landkreis Northeim gemäß § 43 Satz 1 Nr. 1
EnWG i. V. m. § 74 Abs. 1 Satz 1 VwVfG festgestellt worden.

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses wird
auszugsweise in der Anlage bekannt gemacht.
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Anlage

1. Verfügender Teil

1.1 Feststellung des Plans

Der Plan für das o. g. Bauvorhaben wird mit den sich aus
diesem Planfeststellungsbeschluss ergebenden Änderungen
und Ergänzungen festgestellt.

1.2 Planunterlagen

Der festgestellte Plan umfasst insgesamt 20 Ordner Planun-
terlagen mit den darin näher bezeichneten Anlagen. Änderun-
gen und Ergänzungen, die sich im Laufe des Verfahrens
ergeben haben, sind in den Unterlagen gekennzeichnet. 

1.3 Konzentrationswirkung

Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet sämtliche nach
anderen Gesetzen erforderliche Genehmigungen für das Bau-
vorhaben (§ 75 Abs. 1 VwVfG).

1.4 Nebenbestimmungen, Zusagen und Hinweise
Der Beschluss ist mit Nebenbestimmungen (u. a. Auflagen),

Zusagen und Hinweisen zu folgenden Bereichen verbunden:
1. Bauausführung, technische Anforderungen,
2. Immissionsschutz,
3. Natur- und Landschaftsschutz, Artenschutz,
4. Wasser,
5. Bodenschutz und Abfall,
6. Waldumwandlung, forstrechtliche Genehmigung,
7. Straßen und Wege,
8. Denkmalschutz,
9. Landwirtschaft,

10. PSW Erzhausen,
11. Leitungsträger.

1.5 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise
und Anträge

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle vorgetrage-
nen Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschie-
den worden.

2. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung Klage beim Bundesverwaltungsge-
richt, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, erhoben werden. Gemäß
§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG gilt der Planfeststellungsbeschluss
den Betroffenen gegenüber, denen er nicht gesondert zuge-
stellt wurde, mit dem Ende der zweiwöchigen Auslegungsfrist
als zugestellt. Die Klageerhebung muss schriftlich oder in
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsge-
richt und beim Bundesfinanzhof vom 26. 11. 2004 (BGBl. I
S. 3091) erfolgen. Die Klage muss die Klägerin oder den Klä-
ger, die Beklagte und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind in-
nerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Klageerhebung
anzugeben. Das Gericht kann verspätetes Vorbringen zurück-
weisen. Eine Klage wäre gegen die Niedersächsische Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A,
30453 Hannover, zu richten.

Dabei ist zu beachten, dass sich vor dem BVerwG jede oder
jeder Beteiligte durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechts-
anwalt oder eine Rechtslehrerin oder einen Rechtslehrer an
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines
Mitgliedstaates der EU, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz, die oder der die Befähigung zum Richteramt besitzt,
als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten vertreten lassen
muss. Behörden und juristische Personen des öffentlichen
Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit der Befähi-
gung zum Richteramt gemäß § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO vertre-
ten lassen.

Gemäß § 43 e Abs. 1 Satz 1 EnWG hat eine Anfechtungsklage
gegen diesen Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende
Wirkung.

Ein Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO an das o. g. Ge-
richt, die aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage ge-
gen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss anzuord-
nen, kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung
dieses Planfeststellungsbeschlusses bzw. nach dem Ende der
Auslegungsfrist gestellt und begründet werden.

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann die oder der durch
diesen Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf
gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat stellen. Die Frist beginnt ab dem
Zeitpunkt, in dem die oder der Beschwerte von den Tatsachen
Kenntnis erlangt. 

3. Auslegung in den Auslegungsgemeinden

Der Planfeststellungsbeschluss sowie die festgestellten Plä-
ne liegen für die Dauer von zwei Wochen und zwar in der Zeit
vom 8. 12. bis zum 21. 12. 2017 einschließlich während der
Dienststunden montags bis freitags bei den Auslegungsge-
meinden
— Gemeinde Lamspringe, Kloster 3, 31195 Lamspringe,
— Gemeinde Freden (Leine), Am Schillerplatz 4, 31084 Freden/

Leine,
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— Stadt Bad Gandersheim, Barfüßerkloster 15, 37581 Bad
Gandersheim,

— Stadt Einbeck, Teichenweg 1, 37574 Einbeck,
— Stadt Northeim, Scharnhorstplatz 1, 37154 Northeim,
— Stadt Moringen, Amtsfreiheit 8/10, 37186 Moringen,
— Stadt Hardegsen, Vor dem Tore 1, 37181 Hardegsen,
— Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 12, 31061 Alfeld/Leine,
— Flecken Delligsen, Schulstraße 2, 31073 Delligsen,
— Flecken Nörten-Hardenberg, Burgstraße 2, 37176 Nörten-

Hardenberg,
zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Darüber hinaus können der Planfeststellungsbeschluss und
der festgestellte Plan (ungesiegelt) im o. g. Auslegungszeitraum
auch auf den folgenden Internetseiten der Auslegungsgemein-
den eingesehen werden:
Gemeinde Lamspringe unter (www.lamspringe.de), Gemeinde
Freden (Leine) unter (www.freden.de), Stadt Bad Ganders-
heim unter (www.bad-gandersheim.de), Stadt Einbeck unter
(www.einbeck.de), Stadt Northeim unter (www.northeim.de),
Stadt Moringen unter (www.moringen.de), Stadt Hardegsen
unter (www.hardegsen.de), Stadt Alfeld (Leine) unter (www.
alfeld.de), Flecken Delligsen unter (www.delligsen.de), Flecken
Nörten-Hardenberg unter (www.noerten-hardenberg.de).

Eine Einsichtnahme in den Planfeststellungsbeschluss und
den festgestellten Plan ist während dieses Zeitraumes zu den
Dienststunden auch bei der Niedersächsischen Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle Planfeststellung, Göt-
tinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, möglich.

4. Hinweise

Die individuelle Zustellung des Planfeststellungsbeschlus-
ses wird durch öffentliche Bekanntmachung im Nds. MBl., in
der Alfelder Zeitung, in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung,
im Täglichen Anzeiger Holzminden, in der Deister-Leine-Zei-
tung, im Gandersheimer Kreisblatt, in der Einbecker Morgen-
post, in der Northeimer Neueste Nachrichten, im Göttinger
Tageblatt, im Mein Leinebergland, in der Hallo Northeim und
in der Rubs und Eule ersetzt.

Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit Ende der Ausle-
gungsfrist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 VwVfG). 

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststel-
lungsbeschluss von den Betroffenen und denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, bei der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle Planfest-
stellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, schrift-
lich angefordert werden.

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

zur erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung
(Biogas Grasleben GmbH & Co. KG)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 17. 11. 2017
— BS 16-013 —

Die Firma Biogas Grasleben GmbH & Co. KG, Magdeburger
Straße 16, 38368 Grasleben, hatte mit Antrag vom 13. 7. 2016
die Erteilung einer Änderungsgenehmigung für folgende Än-
derungen ihrer Biogasanlage beantragt (§ 16 Abs. 1 BImSchG):

— Erneuerung der Tragluftfoliendächer der Behälter Fermen-
ter, Nachgärer und Gärrestlager und damit verbunden die
Erhöhung der Gasspeicherkapazität von 2 600 auf 6 163 m³,

— Errichtung eines neuen Technikgebäudes,

— Errichtung und Betrieb eines zusätzlichen BHKW (BHKW-
Motor) mit einer Feuerungswärmeleistung von 2 834 kW
im neuen Technikgebäude,

— Errichtung und Betrieb eines Warmwasserspeichers mit
400 m³ Speichervolumen,

— Errichtung und Betrieb zweier PTH-Module (PTH = Power
to heat) im vorhandenen Zentralgebäude,

— Aufstellung und Betrieb einer zusätzlichen Trafostation.

Die Biogasanlage ist gemäß Nummer 8.6.3.2 (V) des An-
hangs 1 der 4. BImSchV genehmigungsbedürftig. Aufgrund
der in der Anlage maximal vorhandenen Gasspeichermenge
handelt es sich hier um einen Betriebsbereich i. S. von § 3
Abs. 5 a BImSchG. Das Genehmigungsverfahren ist gemäß § 19
Abs. 4 BImSchG mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchzu-
führen.

Genehmigungsbehörde ist das GAA Braunschweig.

Gemäß § 3 c UVPG i. V. m. Nummer 8.4.2.1 der Anlage 1
UVPG in der bis zum 28. 7. 2017 geltenden Fassung vom 24. 2.
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 29. 5. 2017 (BGBl. I S. 1298), wurde im Genehmi-
gungsverfahren eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles
durchgeführt. Die Vorprüfung ergab, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist.

Im Rahmen der durchgeführten Beteiligungen der Öffent-
lichkeit wurden gegen das Vorhaben Einwendungen erhoben.
Nach Auswertung der Einwendungen wurde die beantragte
Änderungsgenehmigung mit Bescheid vom 3. 7. 2017 erteilt. 

Gegen die Änderungsgenehmigung haben eine Einwende-
rin und ein Einwender, die in der Umgebung der Biogasanlage
wohnen, Widerspruch erhoben. Über die Widersprüche ist
noch nicht entschieden worden. 

Die Firma Biogas Grasleben GmbH & Co. KG hat mit Schrei-
ben vom 6. 10. 2017 beantragt, dass das Verfahren der Öffent-
lichkeitsbeteiligung zwecks öffentlicher Auslegung des von
ihr vorgelegten aktuellen Geruchsgutachtens vom 18. 8. 2017
nochmals durchgeführt wird. 

Diesem Antrag wird entsprochen. Nach Auswertung der
durch die nochmalige Durchführung der Öffentlichkeitsbetei-
ligung gewonnenen Erkenntnisse wird entschieden werden,
ob die Änderungsgenehmigung (mit oder ohne Einschränkun-
gen) aufrechterhalten bleibt oder aufgehoben wird. 

Der Antrag einschließlich der dazu eingereichten Unterla-
gen (Zeichnungen, Erläuterungen, Änderungsgenehmigung,
Geruchsgutachten und Weiteres) kann vom 13. 12. 2017 bis
zum 22. 1. 2018 in den folgenden Stellen zu den im Folgen-
den genannten Zeiten eingesehen werden:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Ludwig-
Winter-Straße 2, 38120 Braunschweig,

Einsichtmöglichkeit:

montags bis donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr,
freitags und an Tagen
vor Feiertagen in der Zeit von 8.00 bis 14.30 Uhr;

— Samtgemeinde Grasleben, Raum E04, Bahnhofstraße 4, 38368
Grasleben,

Einsichtmöglichkeit:

montags und freitags
in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr,
dienstags in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Bei beiden Behörden ist auch eine von den o. g. Zeiten ab-
weichende Einsichtnahme nach vorheriger telefonischer Ver-
einbarung möglich.

Bei beiden Behörden findet wegen der Feiertage und wegen
dienstfreier Tage in der Zeit vom 23. 12. 2017 bis 1. 1. 2018
keine Auslegung statt. Zum Ausgleich dafür erfolgt eine Aus-
legung bis zum 22. 1. 2018.

Diese Bek. und die Antragsunterlagen sind auch im Internet
unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort
über den Pfad „Bekanntmachungen w Braunschweig — Göt-
tingen“ einsehbar.

Zum Öffnen der Dateien wird aus Sicherheitsgründen im
Regelfall eine aktuelle Version der frei verfügbaren PDF-Rea-
der benötigt. 
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Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß § 10
Abs. 3 Satz 4 BImSchG bis zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist (bis zum 5. 2. 2018) schriftlich oder elektro-
nisch bei den genannten Auslegungsstellen erhoben werden.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die schon vorliegenden Einwendungen bleiben gültig. 

Es können nur die Personen Einwendungen erheben, deren
Belange berührt sind oder Vereinigungen, welche die Anfor-
derungen des § 3 Abs. 1 oder des § 2 Abs. 2 UmwRG erfüllen.
Dies beruht auf § 19 Abs. 4 Satz 3 BImSchG. 

Die Einwendungen werden der Antragstellerin und den be-
teiligten Behörden, soweit sie deren Aufgabenbereich berühren,
bekannt gegeben (§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV). Auf Verlangen
der Einwenderin oder des Einwenders wird deren oder dessen
Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich ge-
macht, wenn diese Angaben zur sachgerechten Durchführung
des Verfahrens nicht benötigt werden. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gleichförmige Ein-
wendungen unberücksichtigt bleiben können, wenn die Un-
terzeichnenden ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder
nicht leserlich angegeben haben.

Ein Erörterungstermin findet nicht statt. Dies beruht auf
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BImSchG.

Gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG kann die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1579

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Göttingen

Feststellung gemäß § 5 UVPG
(Biogas Arnemann Barterode GmbH & Co. KG,

Adelebsen)

Bek. d. GAA Göttingen v. 24. 11. 2017
— 17-030-01 —

Die Biogas Arnemann Barterode GmbH & Co. KG, Göttinger
Straße 46, 37139 Adelebsen, hat mit Schreiben vom 11. 5. 2017
die Erteilung einer Genehmigung gemäß den §§ 16 und 19
BImSchG in der derzeit geltenden Fassung für die wesentliche
Änderung einer Verbrennungsmotoranlage im Außenbereich
Barterode, Flur 9, Flurstück 6/4, beantragt. 

Gegenstand der wesentlichen Änderung ist die Änderung
der Inputstoffe. Der tägliche Substrateinsatz wird von 23,97 t
auf 37,72 t erhöht. Die produzierte Biogasmenge wird von
814 351 m³/a auf 1 715 344 Mio. m³/a gesteigert.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß den
§§ 6 bis 14 i. V. m. den Nummern 1.2.2.2, 8.4.2.2 sowie
9.1.1.3 der Anlage 1 UVPG in der derzeit geltenden Fassung
durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles zu
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Diese Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass
eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. a. Verfahren
nicht erforderlich ist: 

— im Einwirkungsbereich der Anlage befinden sich keine
Schutzgebiete,

— die Emissionen der Anlage erhöhen sich nur unwesentlich.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(BÜFA Chemikalien GmbH & Co. KG, Hude)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 17. 11. 2017
— OL 17-154-01 —

Die BÜFA Chemikalien GmbH & Co. KG, An der Autobahn 14,
27798 Hude, hat mit Schreiben vom 16. 8. 2017 die Erteilung
einer Genehmigung zur wesentlichen Änderung eines Gefahr-
stofflagers mit einer Lagerkapazität von zukünftig 13 500 t auf
dem Grundstück in 27798 Hude, An der Autobahn 14, Gemar-
kung Hude, Flur 9, Flurstücke 82/66, 82/62, 82/58 und 82/37,
beantragt.

Die beantragte Änderung umfasst im Wesentlichen folgende
Maßnahmen:

— Erweiterung um ein Logistikzentrum mit Erhöhung der
Gesamtlagermenge an Gefahrstoffen auf 13 500 t in zwei
Bauabschnitten,

— Erhöhung der Lagermenge der in Anhang 2 der 4. BImSchV
genannten Stoffe von derzeit 199,4 t auf 4 500 t,

— Umverteilung der bisherigen Lagermengen aus den beste-
henden Lagern,

— Erhöhung der Lagermenge im Chlorgaslager von derzeit 5 t
auf 10 t,

— Erhöhung der Lagermenge im Peressigsäurelager von der-
zeit 15 t auf 40 t,

— Änderungen im Leercontainerhandling,

— Änderungen im Abfüllbereich von Säuren, Laugen sowie
Futter- und Lebensmittelzusätzen mit Neubau von drei
Stellplätzen für Tankkesselwagen,

— Erhöhung der Kapazität zum maschinellen Mischen, Ab-
packen und Umfüllen von Bioziden von 170 t/d auf 250 t/d,

— Errichtung von Wärmekammern,

— Nutzungsänderung der Versand- und Kommissionierzone,

— Umnutzung einer Lagerhalle,

— Verlängerung der täglichen Betriebszeit auf werktags 6.00
bis 22.00 Uhr mit Anlieferverkehr werktags von 6.00 bis
22.00 Uhr.

Mit dem Betrieb der geänderten Anlage soll unmittelbar
nach Vorlage der Genehmigung und Abschluss der Errich-
tungsarbeiten begonnen werden.

Die beantragte wesentliche Änderung der Anlage bedarf der
Genehmigung gemäß den §§ 16 und 10 BImSchG i. V. m. § 1
sowie den Nummern 9.3.1 (Hauptanlage), 4.2 und 9.3.2 des
Anhangs 1 der 4. BImSchV. 

Gemäß Nummer 8.1 der Anlage ZustVO-Umwelt-Arbeits-
schutz ist das GAA Oldenburg die zuständige Genehmigungs-
behörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens war gemäß den
§§ 5 bis 14 i. V. m. Nummer 9.3.2 der Anlage 1 UVPG durch
eine Vorprüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für das be-
antragte Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Der Vorhabenstandort ist bauplanungsrechtlich als Indus-
triegebiet ausgewiesen. Die mit der Errichtung und dem Be-
trieb verbundene Nutzung natürlicher Ressourcen liegt im
Rahmen des nach dem Bebauungsplan vorgesehenen Maßes.
Abwässer (Spüllösungen der Rohrleitungen) werden vor Ort
in der bestehenden Abwasservorbehandlungsanlage behan-
delt, problematische Abfälle fallen nicht an. Bei der neu ge-
planten Abfüllung von Stoffen aus Tankkesselwagen in
Einzelgebinde erfolgt eine Erfassung der Verdrängungsluft,
die anschließend den vorhandenen Abluftreinigungsanlagen
zugeführt wird. Abgase und Schallemissionen werden im Üb-
rigen hauptsächlich durch den Transportverkehr erzeugt.
Schalltechnisch liegen die einschlägigen Immissionsorte nicht
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im Einwirkungsbereich des Änderungsvorhabens i. S. der TA
Lärm. Andere relevante Umweltverschmutzungen oder Beläs-
tigungen sind nicht erkennbar.

Zur Verhinderung von Unfällen mit gefährlichen Stoffen
und zur Begrenzung ihrer Auswirkungen werden plausible
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. We-
sentliche Elemente sind die Einhaltung von Vorgaben zur Zu-
sammenlagerung von verschiedenen Gefahrstoffen, eine auf
die bestehenden Risiken abgestimmte Prozessleittechnik, Lüf-
tungsanlagen, Gaswarnanlagen, Blitzschutzanlagen, Brand-
meldeanlagen, Löschanlagen sowie Auffang- und Rückhalte-
räume für wassergefährdende Stoffe und Löschwasser. Die in-
nerbetriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplanung regelt
die Alarmierung der Nachbarschaft im Fall eines Unfalls.

Aufgrund der geplanten Lagerkapazität für gefährliche Stoffe
stellt die Anlage einen Betriebsbereich der oberen Klasse nach
§ 3 Abs. 5 a BImSchG i. V. m. § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV dar.
Der angemessene Sicherheitsabstand zur gebotenen Begren-
zung der Auswirkungen schwerer Unfälle auf benachbarte
Schutzobjekte i. S. des § 3 Abs. 5 c und 5 d BImSchG beträgt
nach gutachterlicher Bewertung 500 m. Innerhalb dieses Ab-
standes, gemessen von der Grenze des Betriebsgrundstücks,
verläuft die Bundesautobahn 28. Im Rahmen einer konkreten
Betrachtung der möglichen Auswirkungen der einschlägigen
Unfallszenarien auf den Autobahnbetrieb konnte diesbezüg-
lich eine relevante Gefährdung ausgeschlossen werden. Dar-
über hinaus befinden sich keine benachbarten Schutzobjekte
i. S. des § 3 Abs. 5 d BImSchG innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstandes. 

Die Vorprüfung hat insgesamt ergeben, dass eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für das beantragte Vorhaben nicht er-
forderlich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die An-
tragsunterlagen nach § 4 der 9. BImSchV liegen vom 13. 12.
2017 bis zum 12. 1. 2018 bei den folgenden Stellen zu den an-
gegebenen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-
zen-Platz 8, 26122 Oldenburg, Zimmer 427, während der
Dienststunden,

montags bis donnerstags
in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 12.00 Uhr;

— Gemeinde Hude, Rathaus, Parkstraße 53, 27798 Hude,
Zimmer 108 (Frau Hemme), während der Dienststunden,

montags und dienstags
in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr,
mittwochs und freitags
in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 7.30 bis 18.00 Uhr.

Diese Bek. und die Antragsunterlagen sind auch im Internet
unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort
über den Pfad „Bekanntmachungen w Oldenburg — Emden —
Osnabrück“ einsehbar.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 13. 12. 2017 und en-
det mit Ablauf des 26. 1. 2018, schriftlich oder elektronisch
(entsprechend § 3 a Abs. 2 VwVfG) bei den genannten Ausle-
gungsstellen geltend zu machen. Die Einwendungen müssen
Namen und Anschrift der Einwenderin oder des Einwenders
enthalten. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10 Abs. 3 Satz 5
BImSchG).

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
der Antragstellerin und, soweit sie deren Aufgabenbereich be-
rühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Ver-
langen der Einwenderin oder des Einwenders deren oder des-
sen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich
gemacht werden sollen, wenn diese zur ordnungsgemäßen
Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforder-
lich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Geneh-
migungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin
durchgeführt wird.

Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und
fristgerecht erhobenen Einwendungen anlässlich dieses Ter-
mins am

Dienstag, dem 20. 2. 2018, ab 10 Uhr,
im Rathaus der Gemeinde Hude,

Sitzungssaal,
Parkstraße 53,
27798 Hude,

erörtert. Sollte die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlos-
sen werden können, wird sie an den darauffolgenden Werkta-
gen (ohne Samstag) zur gleichen Zeit am selben Ort fortge-
setzt.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobe-
nen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung
der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von
Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu er-
läutern. Die Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn
die Antragstellerin oder die Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, zu diesem Erörterungstermin nicht erscheinen. 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt. 

Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies geson-
dert öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV öffent-
lich bekannt gemacht wird und die öffentliche Bekanntma-
chung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann.
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Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(WJ Silizium, Sand und Schlackenaufbereitungs GmbH, 
Laar)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 24. 11. 2017
— 40211-1/8.14.2.1/Lin —

Das GAA Oldenburg hat der Firma WJ Silizium, Sand und
Schlackenaufbereitungs GmbH, Vosmatenweg 6, 49824 Laar,
mit der Entscheidung vom 14. 9. 2017 eine Genehmigung ge-
mäß den §§ 4 und 10 BImSchG erteilt.

Gegenstand des Verfahrens waren die Errichtung und der
Betrieb eines Abfallballenlangzeitlagers mit einer Aufnahme-
kapazität von 320 t/d, einer Gesamtlagerkapazität von 71 280 t,
einer jährlichen Umschlagmenge von 50 000 t/a und einer zu-
lässigen Lagerdauer der Abfälle vor der Verwertung von jeweils
mehr als einem Jahr und weniger als drei Jahren.

Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen, um die Erfüllung
der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG sicher-
zustellen.

Der vollständige Bescheid und die genehmigten Antragsunter-
lagen können in der Zeit vom 7. 12. bis einschließlich 13. 12.
2017 bei folgenden Stellen eingesehen werden:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-
zen-Platz 8, 26122 Oldenburg, Zimmer 235, während der
Dienststunden,

montags bis donnerstags 
in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr;

— Samtgemeinde Emlichheim, Hauptstraße 24, 49824 Emlich-
heim, Rathaus, Zimmer 53, während der Dienststunden,

montags bis donnerstags 
in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr.
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Diese Bek. und der vollständige Genehmigungsbescheid sind
auch im Internet unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersach-
sen.de und dort über den Pfad „Bekanntmachungen w Olden-
burg — Emden — Osnabrück“ einsehbar.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Bescheid
einschließlich Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchs-
frist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-
zen-Platz 8, 26122 Oldenburg, schriftlich angefordert werden.

Gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG i. V. m. § 21 a der
9. BImSchV werden der verfügende Teil des Bescheides und die
Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage) öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid mit dem Ende
der Auslegungsfrist auch gegenüber Dritten, die keine Einwen-
dungen erhoben haben, als zugestellt gilt.

Es handelt sich dabei um eine Anlage gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. 11. 2010 über Industrieemissionen (integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
— sog. Industrieemissions-Richtlinie — (ABl. EU Nr. L 334
S. 17; 2012 Nr. L 158 S. 25). Ein maßgebliches BVT-Merkblatt
mit Schlussfolgerungen existiert für diese Anlagenart derzeit
noch nicht.
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Anlage

Genehmigung

I. Tenor

1. Der Firma WJ Silizium Sand- und Schlackenaufbereitungs
GmbH, Vosmatenweg 6, 49824 Laar/Eschebrügge, wird auf-
grund ihres Antrages vom 12. 7. 2013, zuletzt ergänzt durch
das Schreiben vom 25. 7. 2017, nach Maßgabe dieses Beschei-
des, die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines
Abfallballenlangzeitlagers erteilt.
2. Gegenstand der Genehmigung

Dieser Bescheid erstreckt sich auf die folgenden wesentlichen
Maßnahmen:
— Errichtung und Betrieb eines Abfallballenlangzeitlagers mit

einer Aufnahmekapazität von 320 Tonnen je Tag, einer
Gesamtlagerkapazität von 71 280 Tonnen, einer jährlichen
Umschlagmenge von 50 000 t/a und einer zulässigen La-
gerdauer der Abfälle vor der Verwertung von jeweils mehr
als einem Jahr und weniger als drei Jahren.

— Es werden ausschließlich ballierte, nicht gefährliche Abfälle
mit folgenden Abfallschlüsselnummern gemäß der Anlage
zu § 2 Abs. 1 der Abfallverzeichnis-Verordnung gelagert:
19 12 12: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischun-

gen) aus der mechanischen Behandlung von
Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen sowie

20 03 01: gemischte Siedlungsabfälle.

Standort der Anlage ist: 
Ort: 49824 Laar/Eschebrügge
Straße: Vosmatenweg 6
Gemarkung: Laar
Flur: 101
Flurstück: Teilfläche aus 19/30.

Die im Formular Inhalt (Inhaltsverzeichnis zum Antrag) im
Einzelnen aufgeführten Unterlagen, ergänzt durch das Schreiben
der RA Köhler & Klett vom 6. 6. 2016 (abgelegt in Abschnitt 15
der Antragsunterlagen) und das Konzept zur Umsetzung der
Nebenbestimmungen der NGS vom 20. 12. 2016 (abgelegt in
Abschnitt 15 der Antragsunterlagen) sind Bestandteil dieses
Genehmigungsbescheides und liegen diesem zugrunde.
3. Konzentrationswirkung 

Diese Genehmigung schließt die Baugenehmigung des Land-
kreises Grafschaft Bentheim mit ein.

Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der be-
hördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht
von der Genehmigung eingeschlossen werden. 
4. Kostenentscheidung

Die Kosten dieses Verfahrens trägt die Antragstellerin.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theo-
dor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg, einzulegen.

Berichtigung

B e r i c h t i g u n g
der Bek. Abstufung von Teilstrecken der Landesstraße 836

auf dem Gebiet der Stadt Cloppenburg

Die Bek. der NLStBV vom 6. 11. 2017 (Nds. MBl. S. 1511)
wird wie folgt berichtigt:

In Abschnitt 1 Abs. 1 wird die Angabe „Abschnitt 75“ durch
die Angabe „Abschnitt 85“ ersetzt.
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Stellenausschreibungen

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen sucht für das Kirchenkreisamt
Göttingen-Münden zum 1. 4. 2018 oder früher

eine Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter

für die Personalabteilung im Kirchenkreisamt Göttingen-Münden.
Das Kirchenkreisamt Göttingen-Münden leistet Verwaltungshilfe

für die Kirchenkreise Göttingen und Münden und die zugehörigen Kir-
chengemeinden und Einrichtungen. Der Zuständigkeitsbereich er-
streckt sich damit annähernd über den Alt-Landkreis Göttingen. Im
Personalbereich ist das Kirchenkreisamt zuständig für die Verwaltung
von ca. 1 700 Beschäftigungsverhältnissen.

Zu den Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle gehören insbesondere:
— Leitung der Personalabteilung mit sechs Mitarbeitenden,
— Bearbeitung von Grundsatz- und Rechtsfragen in den Bereichen

Tarif- und Arbeitsrecht,
— Führen von Verhandlungen mit den Mitarbeitervertretungen zu

Einzelpersonalangelegenheiten und zum Abschluss von Dienst-
vereinbarungen,

— Beratung und Begleitung der kirchlichen Arbeitgeber in personal-,
vergütungs- und dienstrechtlichen Angelegenheiten,

— Vertretung der kirchlichen Anstellungsträger vor der Schiedsstelle
und dem Arbeitsgericht,

— kirchenkreisweite konzeptionelle Einbindung von neuen Sachver-
halten in die kirchlichen Arbeitgeberstrukturen.

Änderungen in der Aufgaben- und Geschäftsverteilung bleiben aus-
drücklich vorbehalten.

Wir erwarten:
— mehrjährige Verwaltungs- und Leitungserfahrung im kirchlichen

oder öffentlichen Dienst,
— umfassende und fundierte Rechtskenntnisse und Erfahrung im

Personal- und Dienstrecht,
— Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten und eine sehr hohe

kommunikative Kompetenz,
— fundierte EDV-Kenntnisse in allen üblichen EDV-Anwendungen,
— vertiefte Kenntnisse im doppischen Rechnungswesen (Infoma

Newssystem).
Wir bieten

— eine unbefristete Vollzeitstelle in Leitungsfunktion bei einer Besol-
dung nach der BesGr. A 12 KBBVG/EntgeltGr. 11 TV-L inklusive
einer Zusatzversorgung,

— einen attraktiven Arbeitsplatz in der Innenstadt der Universitäts-
stadt Göttingen,

— die Mitarbeit in einem engagierten Team.
Einstellungsvoraussetzung ist die Befähigung für das erste Ein-

stiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Laufbahn „Allgemeine Dienste“
durch den Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH), Diplom-
Verwaltungswirt (FH), Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin (FH) oder
Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) oder die erfolgreiche Teilnahme
am Angestelltenlehrgang II.

Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit (Sitzungen in den Abendstunden), Führerschein
der Klasse B und die Mitgliedschaft in der Ev.-luth. Kirche oder einer
Gliedkirche der EKD sind Voraussetzungen. Bitte nehmen Sie einen
Hinweis zu Ihrer Kirchenmitgliedschaft in Ihre Bewerbungsunterlagen
auf.
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Wir wünschen uns eine engagierte und teamorientierte Persönlich-
keit mit hoher Flexibilität, sozialer Kompetenz und positiver Grund-
einstellung zur evangelischen Kirche. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Amtsleiterin Frau Christina Klett,
Tel. 0551 4961-226.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis
spätestens 20. 12. 2017 an den Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen —
Kirchenkreisamt, z. Hd. Frau Christina Klett, Düstere Straße 19, 37073
Göttingen.
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Beim Niedersächsischen Landesrechnungshof ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt der Dienstposten  

einer Prüferin oder eines Prüfers

im Referat 3.1 zu besetzen. Der Dienstposten ist nach der BesGr. A 12
bewertet. Dienstort ist Hildesheim.

Der LRH:

Als unabhängige Finanzkontrolle beschäftigt sich der LRH damit, dass
die Mittel des Landes wirtschaftlich eingesetzt werden. Dazu beraten
und prüfen wir Ministerien und Behörden in ganz Niedersachsen. Un-
sere wesentlichen Ergebnisse fassen wir schließlich in einem Jahresbe-
richt zusammen, mit dem wir LT, LReg und Öffentlichkeit informieren.

Ihre Aufgaben:

Zum Aufgabengebiet gehört die Finanzkontrolle im Geschäftsbereich
des MWK, insbesondere in den Bereichen der Wissenschaftsförde-
rung, der Hochschulen und der außeruniversitären Forschungsein-
richtungen. Ein Einsatz in anderen Geschäftsbereichen ist möglich.
Jede Prüfung bereiten wir durch ein Konzept sorgfältig vor. Die Prü-
fung kann in der Auswertung von Unterlagen oder der Befragung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen — immer gehört dazu die
Kooperation und Abstimmung mit der geprüften Stelle. Sie bereiten —
überwiegend im Rahmen von Teamprüfungen — die örtlichen Erhe-
bungen in den zu prüfenden Stellen vor und führen sie eigenverant-
wortlich durch. Anschließend entwerfen Sie Prüfungsmitteilungen
und die Beiträge zu den Jahresberichten.

Unterstützen Sie uns? Möchten Sie unser erfolgreiches Team unter-
stützen? Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenver-
antwortlich und selbständig, präzise und gewissenhaft sind, über-
zeugend und sachlich argumentieren und vortragen können und die
Bereitschaft mitbringen, sich exzellentes Fachwissen anzueignen.

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Arbeitsplatz, auf dem Ihre Fach-
kenntnisse und Prüfungsideen bei rechtlichen und wirtschaftlichen
Aufgabenstellungen gefragt sind. Ihre Einarbeitung wird intensiv un-
terstützt. Dazu gehören umfangreiche Fortbildungsangebote. Eine Men-
torin oder ein Mentor und eine Coachin oder ein Coach wird Ihnen zur
Seite gestellt. Wir bieten Ihnen zeitnah die Beförderung in ein Amt der
BesGr. A 12 und leistungsstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weitere berufliche Perspektiven. Auf interessanten Dienstreisen in
ganz Niedersachsen kontaktieren Sie Verwaltungsfachleute verschie-
denster Fachrichtungen und können sich selbst als Expertin oder Ex-
perte positionieren. Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Teilzeitmöglichkeiten und alternative Arbeitsmodelle) runden unser
Angebot ab. 

Ihre Bewerbung:

Sie können sich bewerben, wenn Sie über die Laufbahnbefähigung für
das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1
Nrn. 1 und 2 Buchst. b NBG verfügen. Sie haben ein mit einem Bachelor-
grad abgeschlossenes Hochschulstudium absolviert oder einen gleich-
wertigen Abschluss erworben und einen mit einer Prüfung abge-
schlossenen Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeleistet.

Berufserfahrung im Wissenschafts- oder Hochschulbereich ist wün-
schenswert. Dies gilt auch für Kenntnisse des Landeshaushaltsrechts.
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind hilfreich.

Wir sehen Ihrer Bewerbung ebenfalls mit Interesse entgegen, soweit
Sie ein mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Studium im Bereich
der Betriebswirtschaft mit einem Schwerpunkt im Bereich Finanzwirt-
schaft, Controlling oder Steuer- und Rechnungswesen oder einen
gleichwertigen Abschluss erworben haben (§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
NBG) und eine berufliche Tätigkeit nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a NBG bereits aufweisen, vorzugsweise in der Wirtschaftsprü-
fung.

Diese Bewerbung erfolgt im Wege des Onlineverfahrens. Über den
folgenden Link gelangen Sie auf die Startseite für Ihre Bewerbung:
t1p.de/LRH-17-19.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. 12. 2017.

Gleichstellung von Frauen und Männern:

Der LRH gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht.
Der Dienstposten ist teilzeitgeeignet. Die Durchführung örtlicher Erhe-
bungen bei der geprüften Stelle macht es jedoch erforderlich, dass
Teilzeitbeschäftigte in mehrtägigen Zeitabschnitten im Jahr ganztägig
Dienst leisten können. Ebenso verhält es sich bei der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen.

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung:
Der LRH sieht sich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb entsprechende
Bewerbungen. Einschränkungen in der Mobilität stellen kein grund-
sätzliches Hindernis für ihre Tätigkeit beim LRH dar. Bei gleicher Eig-
nung werden Bewerbungen von Menschen mit Behinderung bevor-
zugt berücksichtigt.

Auskünfte:
Auskünfte erteilen gern Herr Dr. Christian Kobusch, Referatsleiter 3.1,
Tel. 05121 938-882, E-Mail: christian.kobusch@lrh.niedersachsen.de,
oder Herr Sven Lüürsen, Präsidialstelle, Tel. 05121 938-632, E-Mail:
sven.lueuersen@lrh.niedersachsen.de.
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Beim Niedersächsischen Landesrechnungshof ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt der Dienstposten/Arbeitsplatz 

einer Prüferin oder eines Prüfers

im Referat 4.2 zu besetzen. Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist nach der
BesGr. A 12/EntgeltGr. 12 TV-L bewertet. Dienstort ist Hildesheim.

Der LRH:
Als unabhängige Finanzkontrolle beschäftigt sich der LRH damit, dass
die Mittel des Landes wirtschaftlich eingesetzt werden. Dazu beraten
und prüfen wir Ministerien und Behörden in ganz Niedersachsen. Un-
sere wesentlichen Ergebnisse fassen wir schließlich in einem Jahresbe-
richt zusammen, mit dem wir LT, LReg und Öffentlichkeit informie-
ren.

Ihre Aufgaben:
Das Aufgabengebiet umfasst die baufachliche Prüfung von staatlichen
und staatlich geförderten Hochbaumaßnahmen, die Prüfung bauspezi-
fischer Einzelthemen, wobei die Bearbeitung betriebswirtschaftlicher
Fragestellungen zunehmend an Bedeutung gewinnt, sowie die Erstel-
lung von Beiträgen zur Haushaltsplanung des Landes. Jede Prüfung
bereiten wir durch ein Konzept sorgfältig vor. Die Prüfung kann in der
Auswertung von Unterlagen oder der Befragung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bestehen — immer gehört dazu die Kooperation und
Abstimmung mit der geprüften Stelle. Sie bereiten — überwiegend im
Rahmen von Teamprüfungen — die örtlichen Erhebungen in den zu
prüfenden Stellen vor und führen sie eigenverantwortlich durch. An-
schließend entwerfen Sie Prüfungsmitteilungen und die Beiträge zu
den Jahresberichten. Ein Einsatz in anderen Bereichen des LRH ist
möglich.

Unterstützen Sie uns? Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die eigenverantwortlich und selbständig, präzise und gewissenhaft
sind, überzeugend und sachlich argumentieren und vortragen können
und die Bereitschaft mitbringen, sich exzellentes Fachwissen anzueig-
nen.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Arbeitsplatz, auf dem Ihre Fach-
kenntnisse und Prüfungsideen bei rechtlichen und wirtschaftlichen
Aufgabenstellungen gefragt sind. Ihre Einarbeitung wird intensiv un-
terstützt. Dazu gehören umfangreiche Fortbildungsangebote. Eine Men-
torin oder ein Mentor und eine Coachin oder ein Coach wird Ihnen zur
Seite gestellt. Wir bieten Ihnen zeitnah die Beförderung in ein Amt der
BesGr. A 12 und leistungsstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weitere berufliche Perspektiven. Auf interessanten Dienstreisen in
ganz Niedersachsen kontaktieren Sie Verwaltungsfachleute verschie-
denster Fachrichtungen und können sich selbst als Expertin oder Ex-
perte positionieren. Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Teilzeitmöglichkeiten und alternative Arbeitsmodelle) runden unser
Angebot ab.

Ihre Bewerbung:
Sie können sich bewerben, wenn Sie über die Laufbahnbefähigung für
das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung „Tech-
nische Dienste“ verfügen. Sie haben ein mit einem Bachelorgrad abge-
schlossenes Hochschulstudium absolviert oder einen gleichwertigen
Abschluss erworben und einen mit einer Prüfung abgeschlossenen
Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeleistet.

Die Stellenausschreibung richtet sich auch an Bewerberinnen und
Bewerber, die über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der
Fachrichtung Architektur, Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsinge-
nieurwesen und über durch berufliche Erfahrung erworbene Kennt-
nisse bei der Abwicklung von Bauvorhaben verfügen. 

Es ist von Vorteil, wenn Sie das Bau- und Vergaberecht sowie die
landesspezifischen Vorschriften und Richtlinien in diesem Bereich gut
beherrschen. Durch Fortbildungen oder berufliche Praxis nachgewie-
senes Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen ist wün-
schenswert. 

Diese Bewerbung erfolgt im Wege des Onlineverfahrens. Über den
folgenden Link gelangen Sie auf die Startseite für Ihre Bewerbung:
t1p.de/lrh-17-18.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. 12. 2017.
Gleichstellung von Frauen und Männern:

Der LRH gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht.
Der Dienstposten ist teilzeitgeeignet. Die Durchführung örtlicher Erhe-
bungen bei der geprüften Stelle macht es jedoch erforderlich, dass
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Teilzeitbeschäftigte in mehrtägigen Zeitabschnitten im Jahr ganztägig
Dienst leisten können. Ebenso verhält es sich bei der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen.

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung:
Der LRH sieht sich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb entsprechende
Bewerbungen. Einschränkungen in der Mobilität stellen kein grund-
sätzliches Hindernis für ihre Tätigkeit beim LRH dar. Bei gleicher Eig-
nung werden Bewerbungen von Menschen mit Behinderung bevor-
zugt berücksichtigt.

Auskünfte:
Auskünfte erteilen gern Herr Hartmut Friebel, Referatsleiter 4.2,
Tel. 05121 938-724, E-Mail: hartmut.friebel@lrh.niedersachsen.de,
oder Herr Sven Lüürsen, Präsidialstelle, Tel. 05121 938-632, E-Mail:
sven.lueuersen@lrh.niedersachsen.de.
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Beim Niedersächsischen Landesrechnungshof ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt der Dienstposten/Arbeitsplatz

einer Prüferin oder eines Prüfers
(Bereich Kommunalverfassungsrecht)

im Referat 6.1 zu besetzen. Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist nach der
BesGr. A 12/EntgeltGr. 12 TV-L bewertet. Dienstort ist Hildesheim.

Der LRH:
Als unabhängige Finanzkontrolle beschäftigt sich der LRH damit, dass
die Mittel des Landes wirtschaftlich eingesetzt werden. Dazu gehört
mit der überörtlichen Kommunalprüfung auch die externe Finanzkon-
trolle der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise. Die wesentli-
chen Prüfungsergebnisse werden einmal jährlich in einem Kommu-
nalbericht zusammengetragen und dem LT sowie der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt.

Ihre Aufgaben:
Zum Aufgabengebiet gehört schwerpunktmäßig die Grundzuständig-
keit für Angelegenheiten des NKomVG. Anfragen, Eingaben oder ge-
setzesbegleitende Stellungnahmen sind zu beantworten oder zu erar-
beiten. Darüber hinaus sind Sie im Grundsatz- und Querschnittsrefe-
rat 6.1 organisatorisch zuständig für alle Querschnittsangelegenheiten
der Abteilung. Sie begleiten die Tagungsvorbereitungen der Präsiden-
tin oder des Abteilungsleiters oder sind erste Ansprechpartnerin oder
erster Ansprechpartner für allgemeine Stellungnahmen der überörtli-
chen Kommunalprüfung gegenüber Dritten.

Außerdem können vereinzelt Prüfungen — überwiegend im Rah-
men von Teamprüfungen — von Ihnen durchgeführt werden. Jede
Prüfung ist zunächst durch Konzeptarbeit vorzubereiten. Die Prüfung
kann in der Auswertung von angeforderten Unterlagen oder der Befra-
gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen — immer gehört
dazu die Kooperation und Abstimmung mit der geprüften Stelle. Sie
bereiten die örtlichen Erhebungen in den zu prüfenden Stellen vor
und führen sie eigenverantwortlich durch. Anschließend entwerfen
Sie Prüfungsmitteilungen und die Beiträge zum Kommunalbericht der
überörtlichen Kommunalprüfung.

Ein Einsatz in anderen Geschäftsbereichen ist möglich.
Unterstützen Sie uns? Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die eigenverantwortlich und selbständig, präzise und gewissenhaft
sind, überzeugend und sachlich argumentieren und vortragen können
und die Bereitschaft mitbringen, sich exzellentes Fachwissen anzueignen.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Arbeitsplatz, auf dem Ihre Fach-
kenntnisse und Prüfungsideen bei rechtlichen und wirtschaftlichen

Aufgabenstellungen gefragt sind. Ihre Einarbeitung wird intensiv un-
terstützt. Dazu gehören umfangreiche Fortbildungsangebote. Eine Men-
torin oder ein Mentor und eine Coachin oder ein Coach wird Ihnen zur
Seite gestellt. Wir bieten Ihnen zeitnah die Beförderung in ein Amt der
BesGr. A 12 und leistungsstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weitere berufliche Perspektiven. Eine gute Vereinbarkeit von Beruf
und Familie durch Teilzeitmöglichkeiten und alternative Arbeitsmo-
delle, wie z. B. Telearbeit, runden unser Angebot ab.

Ihre Bewerbung:
Bewerben Sie sich, wenn Sie über die Laufbahnbefähigung für das erste
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung „Allgemeine
Verwaltung“ verfügen (gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 Buchst. b
oder Abs. 3 Sätze 2 bis 4 NBG).

Unverzichtbar sind aktuelle und derzeit in der Praxis angewendete
Kenntnisse des NKomVG.

Von Vorteil ist, wenn Sie über in der Landes- oder Kommunalver-
waltung erworbene Kenntnisse der Kommunalaufsicht verfügen.
Wünschenswert sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Diese Bewerbung erfolgt im Wege des Onlineverfahrens. Über den
folgenden Link gelangen Sie auf die Startseite für Ihre Bewerbung:
t1p.de/lrh-17-21.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. 12. 2017.
Der LRH gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen

und Männern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders er-
wünscht. Der Dienstposten ist teilzeitgeeignet. Die Durchführung ört-
licher Erhebungen bei der geprüften Stelle macht es jedoch erforder-
lich, dass Teilzeitbeschäftigte in mehrtägigen Zeitabschnitten im Jahr
ganztägig Dienst leisten können. Ebenso verhält es sich bei der Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen.

Der LRH sieht sich der Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb ihre Be-
werbungen. Einschränkungen in der Mobilität stellen kein grundsätz-
liches Hindernis für ihre Tätigkeit beim LRH dar. Bei gleicher Eignung
werden Bewerbungen von Menschen mit Behinderung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Die Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkom-
men.

Auskünfte:
Auskünfte erteilen gern Herr Oliver Wedekind, Referatsleiter 6.1, Tel.
05121 938-609, E-Mail: oliver.wedekind@lrh.niedersachsen.de, oder
Herr Sven Lüürsen, Präsidialstelle, Tel. 05121 938-632, E-Mail: sven.
lueuersen@lrh.niedersachsen.de.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1584

Im Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers sind an den Standorten Osnabrück und Hannover
zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum 1. 4. 2018 drei unbefristete
Stellen als 

Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer
(BesGr. A 12/EntgeltGr. 11 TV-L)

im Beamten- oder Angestelltenverhältnis in Vollzeit zu besetzen.
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter http://stellen-

lka.landeskirche-hannovers.de.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen und

einem Hinweis auf den gewünschten Dienstort bis zum 5. 1. 2018 an
die Präsidentin des Landeskirchenamtes der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers, Postfach 37 26, 30037 Hannover.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2017 S. 1584
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Bekanntmachungen der Kommunen

Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung
des geplanten geschützten Landschaftsbestandteils

Gehölze im Landkreis Goslar
(Gehölzschutzverordnung)

vom 14.11.2017

Aufgrund der §§ 22, 29 und 69 Abs. 7 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I
S. 3434), i. V. m. den §§ 14, 22 und 32 Niedersächsisches Aus-
führungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird verordnet:

§ 1

Geschützter Landschaftsbestandteil

Der in § 2 dieser Verordnung bezeichnete Gehölzbestand soll
in den dort bezeichneten Bereichen zum geschützten Land-
schaftsbestandteil erklärt werden. Um einer befürchteten Ge-
fährdung des beabsichtigten Schutzzwecks durch Verände-
rung entgegenzuwirken, werden die in § 2 Abs. 2 aufgeführ-
ten Gehölze als geschützter Landschaftsbestandteil für einen
Zeitraum von 2 Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung einst-
weilig sichergestellt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Räumlicher Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Gebiet des Landkreises Gos-
lar mit Ausnahme der Flächen des Nationalparks „Harz
(Niedersachsen)“. Ausgenommen sind

a) im Zusammenhang bebaute Ortsteile,

b) Geltungsbereiche rechtskräftiger Bebauungs-, Vorhabens-
und Erschließungspläne sowie Satzungen nach § 34
Abs. 4 BauGB,

c) Waldflächen i. S. des NWaldLG,

d) Landschafts- sowie Naturschutzgebiete.

(2) Sachlicher Geltungsbereich

1. Geschützt sind

a) Alle Laub- und Nadelbäume mit einem Stammum-
fang von 60 cm und mehr, gemessen in einer Höhe
von 130 cm über dem Erdboden. Liegt der Kronen-
ansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang un-
ter dem Kronenansatz maßgebend. 

Bei mehrstämmigen Bäumen ist die Summe der
zwei stärksten Stämme entscheidend.

b) Laub- und Nadelbäume in Baumgruppen und Baum-
reihen gemäß den Festsetzungen der Anlage bereits
ab einem Stammumfang von 30 cm und mehr, ge-
messen in einer Höhe von 130 cm über dem Erd-
boden. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe,
ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maß-
gebend.

c) Alle Hecken, Feldgehölze und Gebüsche gemäß den
Festsetzungen der Anlage.

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf

a) erwerbsgärtnerisch genutzte Anlagen wie geneh-
migte Baumschulen, Gärtnereien, Kurzumtriebs-
plantagen, Obstplantagen, Weihnachtsbaumkulturen
und ähnliche Betriebe,

b) Gehölze, die als Naturdenkmale ausgewiesen sind,

c) Gehölze im Bereich öffentlich-rechtlich genehmig-
ter Betriebsgelände, wenn durch die Gehölze die
bestimmungsgemäße Nutzung der Flächen beein-
trächtigt wird,

d) Parks, Friedhöfe, Kleingartenanlagen sowie private
Gärten,

e) landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflächen.

§ 3

Schutzzweck

Zweck dieser Verordnung ist es, den im § 2 genannten Ge-
hölzbestand insbesondere

a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

b) zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes,

c) zur Abwehr schädlicher Einwirkungen,

d) wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten heimischer wild
lebender Tier- und Pflanzenarten oder

e) wegen ihrer Bedeutung für den Biotopverbund

als geschützten Landschaftsbestandteil zu erhalten.

§ 4

Verbotene Maßnahmen

Es ist es verboten, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 geschützten Ge-
hölze gemäß den Festsetzungen der Anlage zu entfernen oder
zu schädigen.

§ 5

Freistellungen

Nicht unter das Verbot des § 4 fallen

a) Maßnahmen, die im Wege der Verkehrssicherung oder zur
Gefahrenabwehr erforderlich sind,

b) die Beseitigung von Gehölzen, die sich auf landwirtschaft-
lichen Flächen während einer Stilllegungszeit entwickelt
haben,

c) Maßnahmen, für die eine behördliche Genehmigung vor-
liegt,

d) Maßnahmen, die durch die untere Naturschutzbehörde
durchgeführt oder von ihr veranlasst werden,

e) Maßnahmen im Rahmen der ordnungsgemäßen Gewässe-
runterhaltung nach dem WHG und NWG,

f) fachgerecht durchgeführte Pflege- und Erhaltungsmaßnah-
men, durch die das charakteristische Aussehen der ge-
schützten Gehölze nicht wesentlich verändert und das
weitere Wachstum der Gehölze nicht beeinträchtigt werden,

g) erforderliche Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung
vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen und -anlagen,

h) die Entnahme einzelner Gehölze eines Gehölzbestandes
im Interesse der Verjüngung, Erhaltung und Förderung des
übrigen Gehölzbestandes, sofern die Gesamtfläche des Ge-
hölzes hierdurch nicht sinkt und ein Überschirmungsgrad
durch Gehölze nach der Maßnahme von mindestens 60 %
erhalten bleibt,

i) Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung von straßenbe-
gleitenden Gehölzen sowie zur Sicherung der Befahrbar-
keit von öffentlichen Straßen,

j) fachgerecht durchgeführte, erforderliche Maßnahmen zur
Sicherung landwirtschaftlicher Drainagen, der Befahrbar-
keit von Feldwegen und der ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung von landwirtschaftlichen Nutzflächen,

k) das fachgerechte Zurückschneiden einzelner Äste aus
Gründen des Gebäudeschutzes,

l) das fachgerechte abschnittsweise auf den Stock setzen von
Hecken, wobei ein Abschnitt maximal 50 m betragen darf
und maximal 1/3 der Hecke auf den Stock gesetzt wird.
Die Resthöhe der verbleibenden Stöcke muss dabei min-
destens 30 cm betragen,

m) Pflegeschnitte an bestehenden Kopfbäumen,

n) Maßnahmen aufgrund einer bestehenden Rechtsverpflich-
tung nach dem Nachbarrecht.
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Die Durchführung der fachgerechten Pflege- und Unterhal-
tungsmaßnahmen hat gemäß den Festsetzungen der Anlage
zu erfolgen.

Die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und § 30 Abs. 2
BNatSchG bleiben unberührt.

§ 6

Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von den Verboten des § 4 soll durch die zuständige Natur-
schutzbehörde auf Antrag eine Ausnahme genehmigt wer-
den,

1. wenn die Maßnahme mit dem in § 3 genannten
Schutzzweck vereinbar ist,

2. für nach § 16 Abs. 1 BNatSchG anerkannte Kompensa-
tionsmaßnahmen innerhalb einer Frist von 10 Jahren
nach der Pflanzung, wenn der mit der Kompensations-
maßnahme verbundene Eingriff nicht erfolgt ist,

3. wenn durch eine Ersatzpflanzung eine ökologische
Aufwertung erreicht wird,

4. für Gehölze i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 1, die nach Inkraft-
treten dieser Verordnung ohne das Bestehen einer
rechtlichen Verpflichtung gepflanzt wurden, innerhalb
einer Frist von 10 Jahren nach der Pflanzung. Zeit-
punkt und Ort der Pflanzung sind zu dokumentieren
und der unteren Naturschutzbehörde durch den An-
tragssteller nachzuweisen (z. B. durch Fotos, Rechnun-
gen),

5. wenn ein geschütztes Gehölz i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 1
abgestorben oder krank ist, seine ökologische und land-
schaftsgestalterische Funktion weitgehend verloren hat
oder die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des
öffentlichen Interesses daran mit zumutbarem Aufwand
nicht möglich ist.

Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden.

(2) Von den Verboten des § 4 kann die zuständige Natur-
schutzbehörde nach Maßgabe von § 67 Abs. 1 BNatSchG
i. V. m. § 41 NAGBNatSchG auf Antrag eine Befreiung er-
teilen, wenn

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher Art,
notwendig ist oder

b) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer
unzumutbaren Belastung führen würde und die Ab-
weichung mit den Belangen von Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist.

Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen
werden.

§ 7

Verfahren für Ausnahmen und Befreiungen

(1) Eine Ausnahme oder Befreiung ist von dem Grundstücks-
eigentümer/der Grundstückseigentümerin oder sonstigen
Nutzungsberechtigten spätestens vier Wochen vor Beginn
der beabsichtigten Maßnahme bei der unteren Natur-
schutzbehörde unter Darlegung der Gründe schriftlich zu
beantragen. Im Antrag sind Angaben zu den betroffenen
Gehölzen (Beschreibung/Fotos), zur Ortslage (Lageplan/
-skizze) sowie Ausführungen zu den vorgesehenen Kom-
pensationsmaßnahmen (Anzahl und Art der Gehölze) mit
Angabe des Standortes zu machen.

(2) Die Entscheidung zum Antrag auf Ausnahme oder Befrei-
ung wird schriftlich durch die untere Naturschutzbehörde
erteilt. Diese ist kostenpflichtig. Die Kostenpflicht entfällt
in Fällen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 und 5.

(3) Über die Ausnahme oder Befreiung ist innerhalb einer
Frist von vier Wochen ab Vorliegen der in Absatz 1 aufge-
führten Antragsunterlagen zu entscheiden. Die Ausnahme
oder Befreiung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der
genannten Frist unter Angabe von Gründen abgelehnt
wird.

§ 8

Ersatzpflanzung/Ersatzzahlung

(1) Bei widerrechtlich durchgeführten Gehölzentnahmen und
bei Gehölzschädigungen, die eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologischen Funktion oder des Landschaftsbil-
des bewirkt haben, ist der Verursacher/die Verursacherin
verpflichtet, Ersatzpflanzungen gemäß den Festsetzungen
der Anlage vorzunehmen.

(2) Gleiches gilt bei Ausnahmen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und Befreiungen gemäß § 6 Abs. 2. Bereits bestehende Ge-
hölze, die nicht unter den § 2 Abs. 2 Nr. 1 fallen, können
als Ersatzpflanzung anerkannt werden, wenn sie auf dem
Grundstück des Antragstellers liegen oder ihr Erhalt als Er-
satzpflanzung anderweitig rechtlich gesichert ist.

(3) Ist eine Ersatzpflanzung nicht oder nicht in vollem Um-
fang möglich, so ist eine Ersatzzahlung zu leisten. Die
Höhe der Ersatzzahlung bemisst sich nach den jeweils ak-
tuellen Kosten für Erwerb, Pflanzung und eine dreijährige
Pflege einer entsprechenden Ersatzpflanzung.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. des § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43
Abs. 3 Nr. 3 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. ohne eine Ausnahmegenehmigung oder eine Befreiung
nach § 6, entgegen § 4 geschützte Gehölze entfernt oder
schädigt,

2. Auflagen, Bedingungen oder sonstige Anordnungen im
Rahmen einer Ausnahmegenehmigung oder Befreiung
nach § 6 nicht erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 Abs. 4
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro
geahndet werden.

§ 10

Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im
Nds. Ministerialblatt in Kraft.

Goslar, den 14.11.2017

LANDKREIS GOSLAR

DER LANDRAT

gez.

Thomas Brych
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Anlage

zur Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung des geplan-
ten geschützten Landschaftsbestandteils Gehölze im Land-
kreis Goslar (Gehölzschutzverordnung)

Zu § 2 Abs. 2 Nr. 1 — Definition geschützter Gehölze 
Hecken:
Linear angeordnete, ein- oder mehrreihige Gehölzbestände
mit einer Mindestlänge von 10 m. Dabei sind kleinere unbe-
festigte Unterbrechungen unschädlich. Hecken können aus
Sträuchern oder aus Sträuchern und höherwüchsigen Bäumen
bestehen.

Feldgehölze:
Aus Bäumen und Sträuchern zusammengesetzte, nicht mit
Wald verbundene Flächen mit einer Grundfläche von minde-
stens 50 m².

Baumgruppen:
Mindestens 5 in einer Gruppe stehende Bäume.

Baumreihen:
Mindestens 5 linear angeordnete Bäume.
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Gebüsche:

Aus heimischen Sträuchern zusammengesetzte Gehölzflächen
mit einer Grundfläche von mindestens 50 m².

Zu § 4 — Verbotene Maßnahmen

Es ist verboten geschützte Gehölze zu entfernen:

Ein Gehölz gilt als entfernt, wenn ein stockausschlagfähiges
Gehölz mit seinem Wurzelwerk gerodet wurde oder wenn ein
nicht stockausschlagfähiges Gehölz bodennah gefällt wurde.

Es ist verboten, geschützte Gehölze zu schädigen:

— im Kronen- und Stammbereich:

— Schnittmaßnahmen, die nicht fachgerecht durchge-
führt werden, wie z. B. die Kappung von Bäumen, falsche
Schnittführungen,

— Schädigungen durch mechanische Einwirkungen, wie
z. B. das Anbringen von Zaunteilen, Einschlagen von
Nägeln; ausgenommen sind fachgerecht angebrachte
Nisthilfen und Fledermauskästen;

— im Wurzelbereich (im Bereich der Kronentraufe plus 1,5 m):

— Ausschachten, Aufschütten, Abgraben,

— Befestigung mit wasserundurchlässigen Deckschichten,

— Bodenverdichtung,

— Lagern, Ausschütten, Ausgießen von Salzen, Säuren,
Ölen, Laugen, Farben, Abwässern, Baumaterialien,

— unsachgemäßer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
Wirtschaftsdüngern und Düngemitteln.

Zu § 5 — fachgerecht durchgeführte Pflege- und Erhaltungs-
maßnahmen

Nicht stockausschlagfähige Gehölze:
Schnittmaßnahmen an nicht stockausschlagfähigen Gehölzen,
die unter Anwendung der Anforderungen der ZTV Baumpflege
in der zum Schnittzeitpunkt gültigen Fassung erfolgen, gelten
grundsätzlich als fachgerecht. Als fachgerechte Schnittmaß-
nahmen gelten z. B. der Schnitt am Astring, der Schnitt auf
Zugast, die Entnahme von gesunden Ästen bis maximal 10 cm
Durchmesser. Weitere fachgerechte Maßnahmen sind auf der
Homepage des Landkreises Goslar veröffentlicht.

Stockausschlagfähige Gehölze:
Eine Schnittmaßnahme gilt nach dem anerkannten Stand der
Technik als fachgerecht, sofern der Schnitt stockausschlagfä-
higer Gehölze den austriebsfähigen oberirdischen Stock bis in
eine Höhe von mindestens 30 cm erhält und Geräte eingesetzt
werden, die glatte Schnitte und unverletzte, nicht aufplatzende
Gehölzstümpfe hinterlassen.

Zu § 8 — Umfang Ersatzpflanzung
Zur Ermittlung der Anzahl der Ersatzpflanzungen wird bei
Bäumen der Umfang des zu beseitigenden Baumes in 1,30 m
Höhe herangezogen:

Sträucher sind im Verhältnis 1 : 1 zu ersetzen.

Stammumfang in cm Anzahl Ersatzbäume 

30 bis 60 1

61 bis 120 2

121 bis 180 3

über 180 4
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